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A) Allgemeines 

1.Anlass der Planung / Rechtsgrundlagen 

Die Stadt Gifhorn ist nach den Zielen der Raumordnung und Landesplanung Mittelzentrum im 
Schwerpunktraum. Neben der Bereitstellung von Einrichtungen zur Deckung des 
Grundbedarfs der Bevölkerung hat die Stadt Gifhorn daher die Aufgabe, Einrichtungen des 
gehobenen Bedarfs für den über den eigenen Nahbereich hinausgehenden 
Verflechtungsbereich sowie Flächen für den Wohnbedarf bereitzustellen. Darüber hinaus 
kommt der Sicherung vorhandener Arbeitsplätze und der Ansiedlung neuer Arbeitsstätten 
eine besondere Bedeutung zu. Es müssen daher neben der Neuausweisung von gewerblichen 
Bauflächen auch Erweiterungen vorhandener Betriebe ermöglicht werden, um vorhandenen 
Betrieben künftig innerbetriebliche Umstrukturierungen und eine bessere Ausnutzung ihres 
Standortes zu ermöglichen. Von besonderer Bedeutung sind in dem überwiegend durch die 
Automobilindustrie 	dominierten, 	monostrukturierten, 	industriellem 	Umfeld 
Industrieunternehmen, die nicht von der Automobilindustrie abhängen, wie der Standort der 
Firma EGGER Kunststoffe GmbH & Co. KG. Die vorliegende Planung für die 109. Änderung des 
Flächennutzungsplans trägt dazu bei, die bestehenden 320 Arbeitsplätze einschl. der 25 
Ausbildungsplätze am Standort zu sichern. Die Standortsicherung soll auch die Schaffung 
neuer Arbeitsplätze zu ermöglichen. Am Standort der EGGER Kunststoffe GmbH & Co. KG in 
Gifhorn hat sich gezeigt, dass sich der verfügbare Grundstückszuschnitt für eine 
wirtschaftliche und den betrieblichen Abläufen zuträgliche Anordnung der erforderlichen 
baulichen Anlagen in Zukunft nicht optimal eignet, so dass hier Änderungen vorgenommen 
werden sollen, für die angrenzende, derzeit nicht überplante Flächen benötigt werden. Aus 
diesem Grund soll das Industriegebiet um einen ca. 30 m breiten Streifen der angrenzenden 
Waldfläche erweitert werden. Unter Berücksichtigung der umliegenden Nutzungen des 
heutigen EGGER - Betriebsgeländes, besteht eine künftige Erweiterungsmöglichkeit nur auf 
den östlichen angrenzenden Flächen. 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Gifhorn hat deshalb in seinen Sitzungen am 22.08.2013 
sowie am 04.12.2014 die 109. Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 37 „Heidland Nord", 3. Erweiterung beschlossen. Zielsetzung der 
Planung ist die langfristige Sicherung des vorhandenen Industriegebietes und des Standortes 
der EGGER Kunststoffe GmbH & Co. KG durch Schaffung zusätzlicher Bauflächen. 

Um den Bürgern frühzeitig Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben, haben auf der 
Grundlage des o. a. Beschlusses erste Planunterlagen im Fachbereich Planung und 
Bauordnung vom 09.03.2015 bis einschließlich 20.03.2015 gern. § 3 Abs. 1 BauGB öffentlich 
ausgelegen. Darüber hinaus hat am 18.03.2015 für die Bürger im Sitzungssaal I der Stadt 
Gifhorn eine Informationsveranstaltung über die o. a. Planungen stattgefunden. Vorn 
04.03.2015 bis 17.04.2015 sind die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
(Scoping) gemäß § 4 Abs. 1 BauGB um Stellungnahme gebeten worden. Die eingegangenen 
Stellungnahmen der Bürger und der Träger finden Berücksichtigung in der weiteren Planung. 
Nach der Entwurfserstellung der Flächennutzungsplanänderung erfolgt die Benachrichtigung 
der Träger öffentlicher Belange über die Auslegung des Bauleitplanentwurfs gern. § 3 Abs. 2 
Satz 3 BauGB gleichzeitig mit der öffentlichen Auslegung der Planunterlagen gern. § 3 Abs. 2 • 
Satz 1 BauGB. Die erste Offenlage des Planentwurfes hat vom 29.02.2016 bis zum 	r- 
29.03.2016 stattgefunden. Die eingegangenen Stellungnahmen der Bürger und der Träger 

b,P4 T 	
• \ 

öffentlicher Belange wurden bei der Ausarbeitung des Entwurfs zur 2. Offenlage 
berücksichtigt. 	 4 
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Rechtsgrundlagen für die vorliegende Planung sind insb. das Baugesetzbuch (BauGB), die 
Baunutzungsverordnung (BauNVO), das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), das 
Niedersächsische Naturschutzgesetz (NNatSchG), das Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG), die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) sowie das Niedersächsische 
Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der jeweils gültigen Fassung. 

Die Vorbereitung und die Durchführung von Verfahrensschritten ist von der Stadt Gifhorn 
gemäß § 4 b BauGB teilweise Dritten übertragen worden. Der Entwurf der 
Flächennutzungsplanänderung wird durch das Büro regio-gis-planung, Montplanetstraße 8, 
47475 Kamp-Lintfort erarbeitet. Die Umweltprüfung und somit der Umweltbericht 
einschließlich der Artenschutzprüfung wird durch die dreher+sudhoff ingenieurplanung gbr, 
Salzuflerstraße 1, 45896 Gelsenkirchen erstellt. Das Fachgutachten „Geräuschemissionen und 
–immissionen“ wird durch die currenta GmbH & Co. OHG, Chempark, 51368 Leverkusen und 
die Vermessung durch das Vermessungsbüro Erdmann, Knickwall 16, 38518 Gifhorn erbracht.  

 

Gegenstand der Änderung 
Mit der 109. Änderung des Flächennutzungsplanes wird das bestehenden Industriegebiet um 
einen 30 m breiten Streifen der östlich angrenzenden Waldfläche erweitert und mit dem 
vorhandenen Grünstreifen, der derzeit den Übergang zum Wald herstellt, als Industriegebiet 
dargestellt. Diese Änderung dient der geringfügigen Vergrößerung des Industriegebietes. 
Damit kann für die derzeit dort angesiedelte Firma EGGER, die Möglichkeit geschaffen 
werden, ihren Besucher- und Mitarbeiterparkplatz an den Rand des Industriegebiets zu 
verlegen und dadurch den Werksverkehr am Standort zu entzerren und die durch geänderte 
Produktionsprozesse erforderliche Neuordnung der innerbetrieblichen Logistik und der 
Transportdisposition auf dem Firmengelände durchzuführen. Die Neuordnung der 
innerbetrieblichen Logistik dient dabei den wirtschaftlichen Belangen und somit der Sicherung 
der vorhandenen 320 Arbeitsplätze einschl. der 25 Ausbildungsplätze . Der Sicherung des 
Standortes kommt in einem überwiegend durch die Automobilindustrie dominierten, 
monostrukturierten, industriellem Umfeld eine besondere Bedeutung zu. Jeder Standort, der 
nicht von der Automobilindustrie abhängig ist, hat somit eine besondere Bedeutung für die 
Stadt Gifhorn. Zudem können durch die Neuordnung der innerbetrieblichen Logistik die 
Standorte von Containern und potentiell lärmverursachenden Nutzungen so verlagert 
werden, dass Störungen für die benachbarte Wohnbebauung vermindert werden.  

 

2. Geltungsbereich / Aktueller Zustand des Änderungsbereiches 

Der Geltungsbereich der 109. Änderung des Flächennutzungsplans umfasst einen 6.700 m² 
großen Bereich, südwestlich der Innenstadt an der B  4. Der Geltungsbereich der 109. Flächen-
nutzungsplanänderung wird wie folgt abgegrenzt: 

1. Im Norden durch den Fußweg in Verlängerung der Straße „Weiland“ 

2. Im Osten durch die Waldfläche „Weiland“ 

3. Im Süden durch die Straße „Im Weilandmoor“ und durch Bebauung im Industriegebiet 
„Heidland Nord“. 

4. Im Westen durch das Betriebsgelände der Firma EGGER Kunststoffe GmbH & Co. KG 
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Das Plangebiet ist im rechtskräftigen Flächennutzungsplan überwiegend als Wald dargestellt. 
Im Westen grenzt eine 6 m breite Grünfläche den Wald von dem Industriegebiet ab. 
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3. Raumordnung und Landesplanung 

Regionales Raumordnungsprogramm 2008 für den Großraum Braunschweig (RROP) 

Das regionale Raumordnungsprogramm 2008 für den Großraum Braunschweig (RROP) stellt 
den Planungsraum als Vorranggebiet für Natur und Landschaft sowie als „Vorbehaltsgebiet  
Besondere Schutzfunktionen des Waldes“ dar. Als "Vorranggebiet Natur und Landschaft" 
werden Gebiete festgelegt, die aufgrund raumstruktureller Erfordernisse die Funktion Natur 
und Landschaft vorrangig vor anderen Aufgaben zu erfüllen haben. Als "Vorbehaltsgebiet 
Besondere Schutzfunktionen des Waldes" sind Waldflächen festgelegt, die gemäß der 
Waldfunktionenkarte des Forstlichen Rahmenplans als Waldschutzgebiete ausgewiesen sind 
oder die eine besondere Schutzfunktion für Klima, Lärm- oder Immissionsschutz übernehmen. 

Zu dem Vorhaben der 109. Änderung des Flächennutzungsplans, die im Parallelverfahren mit 
dem Bebauungsplan Nr. 37 „Heidland Nord“, 3. Erweiterung durchgeführt wird, liegt die 
Stellungnahme des Zweckverbandes Großraum Braunschweig (ZGB)im Rahmen der 
frühzeitigen Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB vom 16.03.2015 vor: 

Gegen die Planungen der Stadt Gifhorn bestehen aus raumordnerischer Sicht keine 
Bedenken, sofern die im Rahmen der Vorabstimmung im Mai 2013 ergangenen und mit 
der Unteren Naturschutzbehörde und Unteren Wasserbehörde des Landkreises Gifhorn 
abgestimmten Maßnahmen beachtet werden: 

a) Der Bereich zwischen der Richtfunktrasse und der Straße „Im Weilandmoor“ ist zum 
Schutz der o.g. Binnendüne von den Planungen auszunehmen.  

b) In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde und Unteren Waldbehörde 
sind Maßnahmen zu treffen, welche in Anlehnung an die Festlegungen im RROP 
2008, Ziffer III 2.2 (3) einen ökologisch stabilen Aufbau des angrenzenden 
Waldrandes zum Ziel haben.  

Um die Erfüllung bzw. Vereinbarkeit mit den Hinweisen des ZGB zu erreichen, wurden die 
Belange der Raumordnung in den vorliegenden Entwurf eingestellt. Die Flächen zwischen der 
Richtfunktrasse (Stand der frühzeitigen Beteiligung) und der Straße „Im Weilandmoor“ 
wurden in Abstimmung mit der Regionalplanung und der Unteren Naturschutzbehörde von 
der Darstellung als Industriegebiet ausgenommen und als Waldgebiet dargestellt. In dem 
vorliegenden Plan wurde die Lage der Richtfunkstrecke an die aktuellen Daten der Deutschen 
Telekom / Ericson angepasst. Dadurch hat sich die tatsächliche Lage der Trasse nach Norden 
verschoben. Der Abgrenzung des Waldes liegt die Darstellung der Richtfunktrasse aus der 
frühzeitigen Beteiligung sowie die aus der Örtlichkeit entnommene Lage der Binnendüne 
zugrunde. Der ZGB hat mit Schreiben vom 15.2.2016 bestätigt, dass die vorliegende Planung 
die o.g. Vorgaben einhält. 

Der ökologisch stabile Aufbau des Waldrandes an der östlichen Grenze des Geltungsbereichs 
ist in dem Umweltbericht als Maßnahme berücksichtigt und wird durch eine vertragliche 
Regelung zwischen den Grundstückseigentümern und der Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen vertraglich geregelt und mit einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit 
gegenüber der Stadt Gifhorn gesichert. 

 

 

 

4. Bisherige Darstellungen des Flächennutzungsplanes 
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Im wirksamen FNP der Stadt Gifhorn ist der Geltungsbereich der 109. Änderung des 
Flächennutzungsplans überwiegend als Waldgebiet dargestellt. Die westliche Abgrenzung des 
Änderungsbereichs stellt eine 6 m breite, lineare Grünfläche, die den Wald zu dem westlich 
anschließenden Industriegebiet begrenzt. 

Durch die Planung werden der Grünstreifen entlang des bestehenden Industriegebiets sowie 
ein ca. 30 m breiter Streifen der Waldfläche als Industriefläche in Anspruch genommen. 

 

 

5. Fachplanungen 

Landschaftsrahmenplan 1994 

Maßnahmen und Entwicklungsplan 

Der Landschaftsrahmenplan stellt die Waldfläche östlich des jetzigen Betriebsgeländes als 
Fläche dar, die für die Ausweisung als geschützter Landschaftsbestandteil gemäß § 28 
NNatSchG geeignet ist (LB 81). Es handelt sich dabei um die Aller-Düne an der Winkeler Straße 
in Gifhorn. Das Erhaltungsziel ist der Erhalt eines geowissenschaftlich bedeutsamen Bereiches 
und der Sicherung von Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft. 
Schutzgebietsausweisungen befinden sich ansonsten außerhalb des Geltungsbereiches der 3. 
Erweiterung jenseits der B 4 bzw. in der Aller-Niederung.  

 

Landschaftsplan (Dez. 95) 

Im Landschaftsplan der Stadt Gifhorn liegt der gesamte Geltungsbereich der 109. Änderung 
des Flächennutzungsplans in dem Bereich der Stadt, auf den die Siedlungsentwicklung 
begrenzt werden soll. Dieser Bereich wird im Westen durch die B 4 und im Norden durch den 
Fußweg „Im Weiland“ sowie das nördlich anschließende Dorfgebiet begrenzt und schließt im 
weiteren den Siedlungsbereich Gifhorns ein. Die bewaldeten Bereiche innerhalb des 
Geltungsbereichs der 109. Änderung des Flächennutzungsplans sind als Flächen dargestellt, 
die eine besondere Bedeutung für Erhalt und Pflege das Ortsbild besonders prägender Grün- 
und Freiflächen aufweisen. Der an der nördlichen Grenze des Geltungsbereiches gelegene 
Weg soll als innerörtliche Grünverbindung mit integriertem Rad- und/oder Fußweg entwickelt 
werden.  

 

 

 

6. Städtebauliche Zielvorstellungen / Untersuchung eventueller Varianten 

Die Stadt Gifhorn beabsichtigt mit der 109. Änderung des Flächennutzungsplans die 
bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zur Erweiterung des Industriegebietes zu schaffen, 
das vollständig von dem heutigen Betriebsgelände der EGGER Kunststoffe GmbH & Co. KG 
eingenommen wird. Die geplante Erweiterung der Industriefläche um 6.150 m² hat mehrere 
Vorteile für die Entwicklung des Industriegebiets. Die Erweiterung ermöglicht  dem 
EGGER – Werk eine Umstrukturierung zum Zwecke der Optimierung des Produktionsablaufes, 
des Lagers und der innerbetrieblichen Transportlogistik. Z Dadurch wird die Nutzbarkeit der 
vorhandenen Flächen im Industriegebiet verbessert, notwendige Flächenreserven für den 
Betrieb werden gesichert sowie notwendige Kapazitäten für die Zwischenlagerungen als auch 
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Bewegungsräume auf den Hofflächen für ein gefahrloses Rangieren und Be- und Entladen von 
LKWs hergestellt.  Die Erweiterungsfläche ist auch groß genug, um nicht nur die Stellplätze des 
nördlichen Parkplatzes aufzunehmen, sondern alle zurzeit auf dem Betriebsgelände 
vorhandenen 139 Stellplätze, die sich auf 3 Parkplätze im Betriebsgeländes verteilen. 
Mitarbeiter und Besucher können über eine separate Zufahrt von der Straße „Im 
Weilandmoor“ zum neuen Parkplatz auf der Erweiterungsfläche fahren, ohne das 
Betriebsgelände queren zu müssen. Damit wird der derzeitige Gefahrenpunkt aufgrund der 
Begegnung von Lieferverkehr / Gabelstapler mit Mitarbeiter- und Besucherverkehr entschärft. 
Aufgrund der umgebenden Nutzungen und der Bundesstraße  4 (B 4) westlich des 
Betriebsgeländes, die südlich angrenzende Bebauung sowie die genutzte Hofanlage im 
Norden ist eine Erweiterung des Industriegebietes nur in östliche Richtung möglich.  

Innerhalb des Industriegebiets besteht keine Möglichkeit, den geplanten Mitarbeiter- und 
Besucherparkplatz zu verlagern. Das Industriegebiet ist weitgehend bebaut. Allenfalls hätte 
der Parkplatz im nördlichen Bereich vergrößert werden können. Doch dies hätte eine 
zusätzliche neue Zufahrt im nördlichen Bereich erfordert, um das Ziel, die innerbetrieblichen 
Verkehre zu entzerren, zu erreichen. Die Mitarbeiter und Besucher sollen das Betriebsgelände 
nicht mehr queren, um zum Parkplatz zu gelangen. Diese zusätzliche Zufahrt hätte im 
nördlichen Bereich durch den Wald und die Düne geführt werden müssen und wäre damit aus 
Sicht des Naturschutzes nicht vorteilhafter als die gewählte Variante. Da der gesamte PKW-
Verkehr dann außerdem durch die Straße „Weiland“ hätte geführt werden müssen, würde die 
Wohnnachbarschaft erheblich belastet, weswegen diese Variante nicht weiter untersucht 
wurde. Eine Vergrößerung der anderen beiden Parkplätze auf dem Betriebsgelände ist 
aufgrund des Platzangebotes nicht möglich, dort können nicht jeweils die ca. 140 Parkplätze 
hergestellt werden. 

Grundsätzliche Standortalternativen, die im Rahmen der kleinräumigen Änderungen des 
Flächennutzungsplanes hätten untersucht werden können, liegen nicht vor, da das 
Industriegebiet als solches erweitert werden soll. Der auf diesen Erweiterungsfläche geplante 
Mitarbeiter- und Besucher Parkplatz kann auch nicht an anderer Stelle verwirklicht werden, 
da außerhalb des Betriebsgeländes keine ausreichend großen Flächen für den Parkplatz zur 
Verfügung stehen. Im Vorfeld des Bauleitplanverfahrens zur 3. Erweiterung wurden von der 
Fa. EGGER verschiedene Optionen geprüft. Angrenzende Flächen zu dem Werksgelände 
stehen in westlicher (B4) und nördlicher Richtung (Wegeverbindung mit Querung der B4 sowie 
landwirtschaftliche Betriebe) nicht zur Verfügung. Ein Flächenerwerb bei den südlich 
angrenzenden Gewerbebetrieben war nicht möglich. Allein das Grundstück „Im Weilandmoor 
7“ wäre mit 6.825m² für die Einrichtung des Parkplatzes ausreichend gewesen. Zwischen dem 
Eigentümer der Fläche und der Fa. EGGER wurden auch Gespräche über den Kauf des 
Grundstücks geführt. Das Grundstück wurde zwischenzeitlich aber an einen Mitbewerber 
verkauft und steht daher nicht mehr zur Verfügung.  

Insgesamt war die Flächenauswahl begrenzt, da aufgrund der großen Zahl an notwendigen 
Stellplätzen wenige Flächen im Umfeld als Mitarbeiter- und Besucherplatz geeignet sind. 
Entsprechende alternative Flächen müssen von den Mitarbeitern gut erreichbar sein und 
gesichert werden können. Zudem muss es für die Fa. EGGER leistbar sein, ihren 
Verkehrssicherungspflichten nachzukommen. 

Ein möglicher weiterer Standort für einen Parkplatz wäre die Grünfläche vor der Fleisch- und 
Wurstwarenfabrik Gmyrek gewesen, die dem Werksgelände der FA. EGGER gegenüberliegt. 
Auch diese Fläche steht nicht im Eigentum der Fa. EGGER. Darüber hinaus wäre diese Fläche 
nicht für den Mitarbeiter- und Besucherparkplatz geeignet. Auf der Grünfläche vor der Fleisch- 
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und Wurstwarenfabrik Gmyrek würden sich nur ca. 100 Parkplätze in vier Reihen anordnen 
lassen, so dass zwei Ein- und Ausfahrten notwendig wären. Bei einer Anordnung mit nur einer 
Ein- bzw. Ausfahrt würde sich die Anzahl der Parkplätze verringern. Diese Fläche ist somit 
schon nicht geeignet, um einen Parkplatz mit ca. 140 Stellflächen aufzunehmen. 

Großräumigen Alternativen steht im Grundsatz auch die Niedersächsischen Bauordnung 
entgegen, nach der die für eine bauliche Anlage notwendigen Stellplätze auf dem jeweiligen 
Grundstück oder auf einem anderen Grundstück in der Nähe herzustellen sind (§ 47 Abs. 4 
NBauO). Daher scheidet der in der Öffentlichkeitsbeteiligung genannte Parkplatz am Bethaus 
„Im Freitagsmoor 47a“ aus, weil dieser ca. 700 m entfernt liegt und nur ca. 100 – 120  
Stellplätze hat. Wegen der weiten Entfernung und dem damit verbundenen langen Fußweg 
besteht die Gefahr, dass die Mitarbeiter und Besucher der Fa. EGGER diesen Parkplatz nicht 
annehmen, sondern stattdessen in den umgebenden Straßen des Betriebsgeländes parken. 
Das soll aber vermieden werden. Zudem benötigt die Fa. EGGER einen Parkplatz, der an 7 
Tagen die Woche, 24 Stunden am Tag genutzt werden kann, da bei der Fa. EGGER ein 
Dreischichtbetrieb gefahren wird. Auch diese Voraussetzung erfüllt der Parkplatz am Bethaus 
nicht, da das Bethaus diesen selbst, etwa am Wochenende, benötigt. Eine nur zeitweilig 
mögliche Nutzung des Parkplatzes ist somit keine Alternative und kann wegen der Entfernung 
auch nicht den baurechtlich notwendigen Nachweis der Stellplätze erbringen.  

Standortalternativen, die im Rahmen einer vergleichenden Alternativenprüfung zu 
untersuchen wären, stehen somit nicht zur Verfügung. 

 

 

 

B) Planungsinhalte / Darstellungen des Flächennutzungsplans 

 

1. Art der baulichen Nutzung 

Der Änderungsbereich wird überwiegend als gewerbliche Baufläche (Industriegebiet GI) gem. 
§ 1 bzw. § 9 BauNVO dargestellt. Der Änderungsbereich erweitert das vorhandene 
Industriegebiet. Entsprechend der städtebaulichen Zielsetzung dient das Industriegebiet der 
industriellen Produktion und damit der Schaffung bzw. Sicherung von Arbeitsplätzen in 
Gifhorn.  

 

 

 

2. Verkehr 

Öffentliche und private Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

Das Plangebiet ist an das örtliche und überörtliche Verkehrsnetz gut angebunden. Es liegt 
unmittelbar an der B 4 (Ortsumgehung Gifhorn) und ist über die Abfahrt Gifhorn-Mitte direkt 
zu erreichen. Von der Innenstadt kommend ist das Gebiet über den Zubringer Gifhorn-Mitte 
und über den Stadtkernzubringer-West (Winkeler Straße) zu erreichen. Entlang der 
Ortsumgehung B 4 besteht ein Ein- und Ausfahrtverbot.  

Die innere Erschließung erfolgt über die Straße „Im Weilandmoor“. Der Ausbauquerschnitt ist 
ausreichend bemessen. Da das Industriegebiet bereits vollständig von der Firma EGGER 
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eingenommen wird und die Erweiterung der Verlagerung des Besucher- und 
Mitarbeiterparkplatzes dient, ist mit der Planung keine Vergrößerung der 
Produktionskapazitäten, sondern eine Verbesserung der betrieblichen Abläufe und eine 
Entzerrung der unterschiedlichen Verkehre auf dem Betriebsgelände geplant. Durch die 
Erweiterung des Industriegebiets ist somit kein zusätzliches Verkehrsaufkommen zu erwarten. 
Eine zusätzliche öffentliche Erschließung ist nicht erforderlich. 

 

 

 

3. Grünflächen 

Die Anforderungen zur Grünordnung und die Belange von Ausgleich und Ersatz werden in 
einer gesonderten Fachplanung untersucht und zum Gegenstand der Ausführungen der 
Begründung des Bebauungsplanes und des Umweltberichtes. Der Eingriff von Vorhaben 
innerhalb des Plangebietes wird bilanziert und es werden geeignete Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen bestimmt, die außerhalb des Plangebietes in der Stadt Gifhorn zu 
realisieren sind. 

 

 

 

4. Belange der Land- und Forstwirtschaft 

Die Belange der Landwirtschaft werden nicht berührt. Durch die 109. Änderung des 
Flächennutzungsplans wird die Voraussetzung geschaffen, um Waldflächen in einem Umfang 
von 5.880 m² in Anspruch zu nehmen. Diese Flächen werden im Rahmen des parallel 
durchgeführten Bebauungsplanverfahrens durch entsprechende Aufforstungen kompensiert.  

Entlang der östlichen Grenze des Änderungsbereichs grenzt der vorhandene Wald unmittelbar 
an das festgesetzte Industriegebiet. Entlang des Waldrandes sind daher Maßnahmen zur 
Wiederherstellung des Waldrandes und zur Sicherung des benachbarten Industriegebietes vor 
Schäden durch die Bäume zu treffen. Eine entsprechende Regelung wird durch eine 
vertragliche Regelung zwischen den Eigentümern erreicht. Eine Vereinbarung über die 
Regelungen zur Übernahme der Verkehrssicherungspflicht zur Entlastung der 
Waldeigentümer wird in dem städtebaulichen Vertrag getroffen. Die Firma EGGER hat 
gegenüber den Waldeigentümern vertraglich auf Schadensersatzansprüche aufgrund von 
Windwurf verzichtet. 

 

 

 

5. Altlasten / Kriegseinwirkungen / Immissionsschutz 

Altlasten, Altlastenverdachtsflächen oder Bodenverunreinigungen sind nach derzeitigem 
Kenntnisstand im Änderungsbereich nicht vorhanden. 

Das Vorkommen von Kampfmittelfunden innerhalb des Erweiterungsbereiches kann nicht 
ausgeschlossen werden. Der im Parallelverfahren aufgestellte Bebauungsplan Nr. 37 
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„Heidland Nord“, 3. Erweiterung enthält daher vorsorglich einen Hinweis darauf, was vor 
Beginn jeglicher Baumaßnahme erforderlich ist. 

Mit der 109. Änderung des Flächennutzungsplans wird des bestehende Industriegebiet nach 
Osten erweitert. Im Rahmen des im Parallelverfahrens aufgestellten Bebauungsplans Nr. 37 
„Heidland Nord“, 3. Erweiterung wurden daher eine aktuelle schalltechnische Untersuchung 
erarbeitet sowie die vorhandene Immissionsprognose ausgewertet. Zum Schutz der 
umliegenden Dorf- und Wohngebiete werden in dem Bebauungsplan Emissionskontingente 
festgesetzt. Belastungen durch Gerüche und stoffliche Emissionen sind durch die Erweiterung 
des Industriegebiets nicht zu erwarten, da aufgrund der geringen Erweiterung und der im 
Bebauungsplan festgesetzten Nutzung keine zusätzlichen Produktionsanlagen in dem 
Erweiterungsbereich realisiert werden können. 

 

 

 

6. Archäologie 

Nach derzeitigem Kenntnisstand befinden sich keine archäologisch bedeutsamen Bereiche in 
dem Änderungsbereich. Sollten bei den Bodenarbeiten entsprechende Artefakte oder 
Bodendenkmäler aufgefunden werden, enthält der im Parallelverfahren aufgestellt 
Bebauungsplan Hinweise zum Umgang mit Bodendenkmälern. 

 

 

 

7. Nachrichtlich übernommene Darstellungen 

Über den südlichen Teil des Änderungsbereichs verläuft eine Richtfunkstrecke, die von der 
Firma Ericsson Services GmbH betrieben wird. Entsprechend des derzeitigen Kenntnisstandes 
ist innerhalb der Freihaltezone von 25 m beiderseits der Trasse, die Bauhöhe auf 50 m über 
GOK zu beschränken.  

 

 

 

8. Sonstige Hinweise 

Denkmalschutz 

Bauliche Anlagen, die durch das Denkmalschutzgesetz geschützt werden müssen, befinden 
sich weder im Planbereich noch in unmittelbarer Nähe. Bei Erdarbeiten können 
Bodendenkmäler entdeckt werden. Der Bebauungsplan enthält daher vorsorglich einen 
Hinweis darauf, wie bei der Entdeckung von Bodendenkmälern zu verfahren ist. 

Gutachten 

Für die Änderung des Flächennutzungsplans wurden keine eigenständigen Gutachten 
beauftragt. Die Ergebnisse der nachfolgend aufgeführten Gutachten sind in dem parallel 
aufgestellten Bebauungsplan dargestellt. 

Schalltechnisches Gutachten:  
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Currenta GmbH & Co. OHG. EIP2015-134-1-V4: Schalltechnische Untersuchung für die 3. 
Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 37 „Heidland Nord“ der Stadt Gifhorn, Leverkusen 
2015. 

Immissionsprognose: 

Braunschweiger Umwelt-Biotechnologie GmbH (BUB), Berichtsnr.: 13026/2-130515-1: 
Gutachten EGGER Kunststoffe GmbH & Co. KG „SOLL-Situation 2013“ Ausbreitungs-
Rechnungen / Immissions-Prognosen, Braunschweig 2013. 
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C) Umweltbericht 

 

1. Einleitung 

Anlass und Aufgabenstellung 

Die Unternehmergruppe EGGER mit Stammsitz in St. Johann/Tirol – Österreich produziert und 
veredelt Holzwerkstoffe europaweit. Einer der Standorte für die Weiterveredelung von 
Produkten ist die EGGER Kunststoffe Gifhorn GmbH & Co. KG. Durch das kontinuierliche 
Wachstum der Gruppe ergibt sich die Notwendigkeit, die Standorte der Weiterveredelung 
auszubauen und die hierfür erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Dies gilt auch für 
den Standort Gifhorn.  

Zur Sicherung des Standorts Gifhorn ist es erforderlich, die vorhandenen Flächen des 
Werksgeländes besser zu nutzen. Dies kann durch innerbetriebliche Umstrukturierungen der 
Betriebsabläufe erreicht werden. Dennoch zeigte sich, dass es notwendig ist, die 
Industriefläche Fläche um 5.880 m² östlich zu erweitern. 

Am 22.08.2013 beschloss der Verwaltungsausschuss der Stadt Gifhorn daher die Aufstellung 
der 109. Änderung des Flächennutzungsplans.  

Das Büro dsi wurde mit der Erstellung des Umweltberichts zum Bauleitplanverfahren 
beauftragt. Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung der Artenschutzbelange gemäß § 44 
BNatSchG sowie die Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung werden in den 
Umweltbericht integriert. Der Umweltbericht basiert auf der Umweltprüfung für den im 
Parallelverfahren aufgestellten Bebauungsplan Nr. 37 „Heidland Nord“, 3. Erweiterung und 
greift insbesondere bei der Darstellung der Auswirkungen als auch bei der Konzeption von 
Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und Kompensation auf Festsetzungen des 
Bebauungsplans zurück. 

 

Rechtliche Grundlagen 

Die Erstellung des Umweltberichtes erfolgt auf der Grundlage der Bestimmungen des § 2 Abs. 
4 und § 2a BauGB. Konkretisierte Mindestanforderungen an den Umweltbericht und die 
Umweltprüfung werden im EAG Bau Mustererlass, Stand 12.07.2004 dargelegt.  

Art der baulichen Nutzung im Geltungsbereich des Bebauungsplans werden aus den Inhalten 
des Flächennutzungsplanes abgeleitet (vgl. § 8 Abs. 2 BauGB). Der aktuelle Stand des 
Flächennutzungsplanes stellt Bauflächendarstellungen nur für den Bereich des bisherigen 
Geltungsbereichs des B-Plan Nr. 37, 2. Erweiterung dar. Im östlich gelegenen, durch die 3. 
Erweiterung hinzugekommenen  Erweiterungsbereich sind Waldflächen dargestellt. 

Die mit dem B-Plan beabsichtigten Ziele befinden sich daher nicht in Übereinstimmung mit 
den im Flächennutzungsplan dargestellten Planungsabsichten.  

Um Übereinstimmung zwischen dem Bebauungsplan Nr. 37, 3. Erweiterung und dem 
Flächennutzungsplan herzustellen, ist die 109. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Gifhorn erforderlich.  

Die Aufstellung der 109. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Gifhorn erfolgt 
parallel zum Aufstellungsverfahren für den B-Plan Nr. 37, 3. Erweiterung. Die Stadt Gifhorn 
kann somit davon ausgehen, dass der Bebauungsplan Nr. 37, 3. Erweiterung aus der 
zukünftigen 109. Änderung des Flächennutzungsplanes entwickelt sein wird.   
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Für die Beurteilung der Auswirkungen sowie für die Gewichtung im Rahmen der Abwägung 
sind neben den Bestimmungen des Baugesetzbuchs, Grundsätze und Ziele folgender 
Fachgesetze und deren Verordnungen und Verwaltungsvorschriften im Rahmen der 
Erarbeitung des Umweltberichtes und der Umweltprüfung heranzuziehen: 

• Bundes-Immissionsschutzgesetz  

• Kreislaufwirtschaftsgesetz  

• Bundes-Bodenschutzgesetz 

• Wasserhaushaltsgesetz 

• Bundesnaturschutzgesetz 

• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

• Denkmalschutzgesetz  

• entsprechende Landesgesetze 

Darüber hinaus sind die Bestimmungen folgender EU-Richtlinien, die bereits in nationales 
Recht umgesetzt worden sind (BauGB, BNatSchG) für den Umweltbericht relevant: 

• 79/409/EWG Vogelschutzrichtlinie 

• 92/43/EWG  FFH-Richtlinie 

• 2001/42/EG  SUP-Richtlinie 

 

Methodik 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Belange, die für die Abwägung von Bedeutung 
sind zu ermitteln und zu bewerten. 

Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a Baugesetzbuch (BauGB) 
wird eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen ermittelt werden und in dem vorliegenden Umweltbericht beschrieben 
und bewertet werden.  

Die folgenden Belange des Umweltschutzes stellen dabei die Prüfgegenstände dar: 

Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB: 

c) Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge 
zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt 

d) Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 
und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes 

e) Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 
Bevölkerung insgesamt 

f) Umweltbezogene Auswirkungen auf die Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

g) Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und 
Abwässern 

h) Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von 
Energie 
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i) Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des 
Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechtes 

j) Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch 
Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen 
Gemeinschaften festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden 

k) Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den 
Buchstaben a, c und d 

Belange nach § 1a BauGB (Grundsätze): 

• Bodenschutzklausel 

• Eingriffsregelung nach dem BNatSchG 

• FFH-VP und Ausnahmebestimmungen nach dem BNatschG 

Die grundsätzliche Vorgehensweise der Bearbeitung des Umweltberichtes richtet sich nach 
den Gliederungspunkten der Anlage des Baugesetzbuches. 

 

Inhalte des Umweltberichtes nach der Anlage des BauGB: 

1. Einleitung 

a) Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplanes, 
einschließlich der Beschreibung der Festsetzungen des Plans mit Angaben über 
Standorte, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden der geplanten 
Vorhaben, und 

b) Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele 
des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie 
diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung berücksichtigt wurden. 

2) Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen, die in der Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB ermittelt wurden, mit Angaben der  

a) Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes, 
einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich 
beeinflusst werden,  

b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der 
Planung und bei Nichtdurchführung der Planung, 

c) geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 
nachteiligen Auswirkungen und 

d) in Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten, wobei die Ziele und 
der räumliche Änderungsbereich des Bauleitplans zu berücksichtigen sind; 

3) Zusätzliche Angaben 

a) Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren 
bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der 
Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind, zum Beispiel technische Lücken 
oder fehlende Kenntnisse, 

b) Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen 
Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt und 
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c) allgemein verständliche Zusammenfassung der erforderlichen Angaben nach der 
Anlage des BauGB 

Vorliegende Landschaftspläne sind zwingend bei den Bestandsaufnahmen und Bewertungen 
im Rahmen des Umweltberichtes zu berücksichtigen.  

Über die umwelt- und naturschutzfachlichen Sachverhalte hinaus, nimmt der Umweltbericht 
die Aufgabe wahr, den Beteiligungsprozess (Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach 
§ 3 Abs. 1 und 2 und § 4 Abs. 1 und 2 BauGB) und die Abwägung durch die Gemeinde 
hinsichtlich der Umweltbelange zu dokumentieren. Das gilt insbesondere für die Beurteilung 
von Alternativen und Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen. 

Für die Belange des Umweltschutzes (vgl. Kapitel Fachgesetze) werden die voraussichtlichen 
erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt. Die Ermittlung der Erheblichkeit richtet sich nach 
den fachgesetzlichen Maßstäben (vgl. Kapitel Fachgesetze).  

Im Rahmen der Erarbeitung des Umweltberichtes wird das Prinzip der Abschichtung verfolgt, 
soweit Auswirkungssachverhalte auf Grund der mangelnden Konkretisierung des Vorhabens 
nicht ermittelt werden können. Lediglich, soweit nach der Rechtsprechung dahingehend 
verfahren werden darf, wurde eine Verlagerung von Problemlösungen in nachfolgende 
Genehmigungs- und/oder Erlaubnisverfahren vorgenommen.  

Nicht zuletzt werden im Rahmen des Umweltberichtes alle Ergebnisse der 
Beteiligungsverfahren (Öffentlichkeit und Behörden) und als Folge die planerische Abwägung 
durch die Gemeinde transparent dokumentiert. 
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Untersuchungsräume 

Die Untersuchungsräume werden wirkungs- und schutzgutspezifisch ausgewiesen. 

 

Ableitung der Untersuchungsräume 

Schutzgut Kriterien Untersuchungsraum  

Menschliche Gesundheit Änderung der 
Immissionsbelastung 

Geltungsbereich der 
Erweiterung und 
unmittelbar angrenzende 
Landschaftsräume 

Biotope, Tiere und Pflanzen Standortansprüche Geltungsbereich der 
Erweiterung 

Boden Betroffenheit der 
Bodentypen  

Geltungsbereich der 
Erweiterung 

Wasser Betroffenheit von 
Oberflächenwasser und 
Grundwasser, Einleitorte für 
Niederschlags- und 
Schmutzwasser 

Geltungsbereich der 
Erweiterung und 
unmittelbar angrenzende 
Landschaftsräume 

Klima/Luft Betroffenheit des Kleinklima 
bzw. Mesoklimas, klimatische 
Auswirkungen auf das 
Stadtgebiet 

Geltungsbereich der 
Erweiterung und 
unmittelbar angrenzende 
Landschaftsräume 

Landschaft / Landschaftsbild Visuelle Wirksamkeit des 
Vorhabens verursacht durch 
Geländemodellierungen und 
festgesetzte Bauwerkshöhen, 
visuelle Verletzlichkeit der 
Landschaft 

Geltungsbereich der 
Erweiterung und 
unmittelbar angrenzende 
Landschaftsräume 

Kultur- und sonstige 
Sachgüter 

Betroffene Elemente und 
Strukturen gemäß 
Stellungnahmen der 
Fachbehörden 

Geltungsbereich der 
Erweiterung 

 

Dabei sind die Reichweite der Projektwirkungen und die spezielle Empfindlichkeit der Wert- 
und Funktionselemente der einzelnen Schutzgüter im Einzelfall zu berücksichtigen. Die 
Festlegung eines einheitlichen Untersuchungsraumes ist deshalb nicht zielführend. 

Die konkreten Inhalte der Untersuchungsräume werden im Rahmen der Analyse des 
Umweltzustandes für jedes Schutzgut dargestellt. 
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Die nachfolgenden Kriterien werden für die Ermittlung der wirkungs- und 
schutzgutspezifischen Untersuchungsräume herangezogen. 

Die o.a. Beschreibung der Untersuchungsräume bezieht sich sowohl auf die Analyse des 
Umweltzustandes auf der Grundlage vorhandener Unterlagen als auch auf die 
Untersuchungsräume für die Primärerfassungen.  

 

Naturräumliche Lage des Änderungsbereiches 

Der Änderungsbereich des Flächennutzungsplans liegt gemäß Landschaftsrahmenplan 
Landkreis Gifhorn in der Landschaftseinheit „Aller-Oker-Tal“.  Die Landschaftseinheit ist durch 
die z.T. noch stark mäandrierenden Flüsse Aller und Oker einschließlich ihrer Auen geprägt.  

Das enge z.T. stark ausgeprägte Talkanten begrenzte Okertal weist Gleyböden örtlich mit 
Übergängen zum Anmoor-Gley auf. Das im Durchschnitt etwa 4 m tief eingeschnittene Oker-
Tal ist mit seinem hohen Anteil an Feuchtgrünland, Seggenriedern, Röhrichten, vereinzelten 
Altarmen und Dünen stark strukturiert. Landschaftliche Nutzungsintensivierungen und 
Abwasserverregnung stellen die derzeit größten Gefährdungspotenziale für Natur und 
Landschaft dar. Das Aller-Tal hat sich in seiner Entwicklung nicht so stark ins Gelände 
eingeschnitten. Sowohl die Reliefunterschiede innerhalb der Niederung und im Verhältnis zum 
angrenzenden Umland, als auch in der Mäanderbildung sind deshalb nicht so prägnant. Und 
vor allem nördlich von Gifhorn weitet sich die Landschaftseinheit Aller-Oker-Tal stark aus und 
weist hier großflächig Gleyböden z.T. mit Flachmoordecken auf. Durch die Annäherung an den 
Drömling bewirkt das hier natürlicherweise auftretende geringe Abflussverhalten eine starke 
Vernässung dieses Talbereiches, der deshalb noch stark durch Grünland und Wald bestimmt 
ist. Aber auch im Aller-Tal sind die den letzten Jahrzehnten potenzielle Grünlandstandorte 
durch Umbruch- und Drainmaßnahmen in Ackerland umgewandelt. /20/  

Die Grundflächen des Änderungsbereiches sind vorwiegend durch bewaldete Dünen im Süden  
des Änderungsbereiches geprägt. Diese Freiflächen lassen sich daher eher der 
Landschaftseinheit „Allerdünen“ zuordnen. 

Diese Landschaftseinheit ist Bestandteil des saalekaltzeitlichen Allerurstromtales mit etwa 
10 m mächtigen Talsandauflagen, denen Dünen aufgesetzt sind. Die Dünen, die im Zeitraum 
der letzten Weichsel-Kaltzeit entstanden sind, weisen Höhen von 2 bis 14 m über 
Allerauenniveau auf. Eine Vielzahl der durch Ausblasungen entstandenen Hohlformen werden 
durch Schlatts geprägt, so dass diese Einheit durch den ständigen Wechsel zwischen trockenen 
Talsanden und feuchten Senken bestimmt wird. Diese Situation findet sich im östlichen Teil 
des Änderungsbereiches wieder. Im Bereich des vorhandenen ehemaligen Schlatts haben sich 
dort aufgrund der Entwässerung der umgebenden Dünen feuchte, anmoorige Standorte 
erhalten. Je nach den Bodenwasserverhältnissen haben sich auf den Dünen Podsol-
Braunerden und Podsol-Gleye ausgebildet. 

Große Teile der Allerdünen wurden im 18. Jahrhundert noch als Heide- und Huteflächen 
genutzt. Im 19. Jahrhundert und vor allem im 20. Jahrhundert erfolgte die vollständige 
Aufforstung mit Kiefer. 

Als potentiell natürliche Vegetation der Dünenbereiche sind Trockene-Birken-Eichenwälder 
(Betulum-Quercetum typicum) und Eichen-Buchenwald (Fagi-Quercetum typicum) im 
Übergang zum Birken-Eichenwald zu nennen.  

Die feucht geprägten Schlatts sind Standorte von Eichen-Birken-Wäldern feuchter Ausprägung 
(Betulo - quercetum molinietosum). Bei nährstoffreicheren Standorten können feuchte 
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Eichen-Buchenwälder (Fago-Quercetum molinietosum) bzw. feuchte Eichen-
Hainbuchenwälder (Querco-Carpinetum betuli) vorkommen.   

 

 

Benachbarte Nutzungen 

Benachbarte Nutzungen sind im Hinblick auf die Bewertung der Umweltauswirkungen von 
Bedeutung. 

Im Westen des Änderungsbereiches befindet sich die stark frequentierte Bundesstraße B4, die 
als unempfindlich gegenüber den umwelterheblichen Auswirkungen des B-Planes bezeichnet 
werden kann.   

Nordöstlich des Geltungsbereichs befinden sich, getrennt durch eine Waldfläche, gemischte 
Bauflächen und Wohnbauflächen. Die Auswirkungen auf die dortigen Nutzungen werden über 
eine schalltechnische Untersuchung gesondert untersucht und bewertet. 

Im Süden des Änderungsbereiches schließen sich gewerbliche Bauflächen. Diese Nutzung 
kann gegenüber den Auswirkungen der Änderung des Flächennutzungsplans  als 
unempfindlich bewertet werden. 

Östlich des Änderungsbereiches liegt eine für Natur und Landschaft bedeutende bewaldete 
Düne. Die Auswirkungen des Änderungsbereichs auf den Wald und auf die geomorphologisch 
bedeutsame Düne stellen einen Schwerpunkt der im Bebauungsplan durchzuführenden 
Eingriffsregelung dar. 

 

 

 

2. Ziele und Inhalte der Flächennutzungsplanänderung 

Mit der 109. Änderung des Flächennutzungsplanes wird das bestehenden Industriegebiet um 
einen 30 m breiten Streifen der östlich angrenzenden Waldfläche erweitert und mit dem 
vorhandene Grünstreifen, der derzeit den Übergang zum Wald herstellt, als Industriegebiet 
dargestellt. Diese Änderung dient der geringfügigen Vergrößerung des Industriegebietes. 
Damit kann beispielsweise für die derzeit dort angesiedelte Firma EGGER, die Möglichkeit 
geschaffen werden, ihren Besucher- und Mitarbeiterparkplatz an den Rand des 
Industriegebiets zu verlegen. Dadurch kann der Werksverkehr am Standort entzerrt und die 
durch geänderte Produktionsprozesse erforderliche Neuordnung der innerbetrieblichen 
Logistik und der Transportdisposition auf dem Firmengelände durchgeführt werden. Die 
Neuordnung der innerbetrieblichen Logistik dient dabei den wirtschaftlichen Belangen und 
somit der Sicherung der vorhandenen Arbeitsplätze. Zudem können durch die Neuordnung 
der innerbetrieblichen Logistik die Standorte von Containern und potentiell 
lärmverursachenden Nutzungen  so verlagert werden, dass Störungen für die benachbarte 
Wohnbebauung vermindert werden.  
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3. Ziele des Umweltschutzes und ihre Berücksichtigung 

Die Ableitung und Darlegung der Ziele des Umweltschutzes dienen dem Vergleich mit den 
Zielen der 109. Flächennutzungsplanänderung, um zu dokumentieren, inwieweit 
umweltfachliche Ziele berücksichtigt wurden. Offensichtliche Zielwidersprüche sind 
Ansatzpunkte für Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sowie für die 
Alternativenprüfung. Ferner sind die Ziele des Umweltschutzes eine Grundlage für eine 
fachgerechte Abwägung. Da der Umweltbericht auf der Umweltprüfung basiert, die für den 
im Parallelverfahren aufgestellten Bebauungsplan Nr. 37 „Heidland Nord“, 3. Erweiterung 
erarbeitet wurde, wird bei der Darstellung der Auswirkungen auch auf die im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens erarbeiteten Festsetzungen zurückgegriffen. 

Aus der in Kapitel „Analyse des Umweltzustandes und Prognose über die Entwicklung des 
Umweltzustandes“ nachfolgenden Analyse der Umweltauswirkungen ergibt sich die Art und 
Weise, wie die im Folgenden dargelegten Ziele berücksichtigt werden. Dabei ist festzuhalten, 
dass die Ziele der Fachgesetze einen bewertungsrelevanten Rahmen rein inhaltlicher Art 
darstellen, während die Zielvorgaben der Fachpläne über diesen inhaltlichen Aspekt hinaus 
auch konkrete räumlich zu berücksichtigende Festsetzungen vorgeben. Die Ziele der 
Fachgesetze stellen damit gleichzeitig aber auch den Bewertungsrahmen für die einzelnen 
Schutzgüter dar. So werden beispielsweise bestimmte schutzgutspezifischen Raumeinheiten 
(z.B. Biotope, Bodentypen, Klimatope etc.) auf der Grundlage der jeweiligen gesetzlichen 
Vorgaben bewertet. Böden mit beispielsweise bedeutungsvollen Funktionen für den 
Naturhaushalt erfüllen die Vorgaben des Bodenschutzgesetzes in besonderer Weise, d.h. hier 
existiert ein hoher Zielerfüllungsgrad. Somit spiegelt sich der jeweilige Zielerfüllungsgrad der 
fachgesetzlichen Vorgaben auch in der Bewertung der Auswirkungen wider, denn je höher die 
Intensität einer spezifischen Beeinträchtigung des Vorhabens auf eine bedeutungsvolles 
Schutzgut ist, umso geringer ist die Chance, die jeweiligen gesetzlichen Ziele zu erreichen. 
Damit steigt gleichzeitig die Erheblichkeit einer Auswirkung, bei Funktionen mit hoher oder 
sehr hoher Bedeutung immer dann auch über die jeweilige schutzgutbezogene 
Erheblichkeitsschwelle.  

Wesentliche Grundsatzziele des Umweltschutzes beziehen sich naturgemäß auf den Schutz 
der Werte und Funktionen sowie auf die Vermeidung und Verminderung von 
Beeinträchtigungen. Der Planungsprozess zur Aufstellung des Bebauungsplanes wurde 
intensiv mit den Fachbehörden abgestimmt. Hierdurch konnte die Planung soweit optimiert 
werden, das Beeinträchtigungen erheblich vermindert oder ganz vermieden werden. Eine 
Dokumentation der getroffenen Entscheidungen und Maßnahmen enthält das Kapitel 
„Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich nachteiliger 
Auswirkungen“. 

 

Fachgesetze 

Im Nachfolgenden werden die wichtigsten Ziele der einzelnen Fachgesetze in Kurzform 
dargelegt.  

Baugesetzbuch: 

• Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 im Rahmen 
der Abwägung 

• Sparsamer Umgang mit Grund und Boden nach § 1a Abs. 2 
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• Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 
nach § 1a Abs. 3 

• Vermeidung von Beeinträchtigungen der in NATURA 2000 für die Erhaltungsziele oder 
den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile nach § 1a Abs. 4 

Bundes-Immissionsschutzgesetz  

• Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre 
sowie der Kultur und sonstigen Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen nach 
§ 1. 

• Vermeidung und Verminderung schädlicher Umwelteinwirkungen durch Emissionen in 
Luft, Wasser und Boden nach § 1. 

• Schutz und Vorsorge gegen Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen nach § 
1. 

• Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte 
Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche 
Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen 
dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich 
vermieden werden. Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in Gebieten, 
in denen die in Rechtsverordnungen nach § 48a Abs. 1 festgelegten 
Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden, ist bei der Abwägung der 
betroffenen Belange die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität als Belang zu 
berücksichtigen (vgl. § 50). 

• Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Verkehrsgeräusche nach § 2 der 16. BImSchV 

Kreislaufwirtschaftsgesetz  

• Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und 
Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen 
nach § 1 

• Förderung der anlageninternen Kreislaufführung von Stoffen, einer abfall- und 
schadstoffarmen Herstellung und Produktgestaltung i.S.d. § 23, der Herstellung 
langlebiger und reparaturfreundlicher Produkte, der Wiederverwendung von Stoffen 
und Produkten, des Einsatzes nachwachsender Rohstoffe  

Bundes-Bodenschutzgesetz 

• Nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung der Funktionen des Bodens nach § 1 

• Abwehr schädlicher Bodenveränderungen nach § 1 

• Vermeidung der Beeinträchtigung der natürlichen Funktionen des Bodens sowie seiner 
Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte nach § 1 

Wasserhaushaltsgesetz  

• Gewässer sind als Bestandteil des Naturhaushaltes, als Lebensgrundlage des 
Menschen und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern. (§1 WHG) 

• Gewässer sind so zu bewirtschaften, dass sie zum Wohl der Allgemeinheit und im 
Einklang mit diesem auch im Interesse Einzelner genutzt werden können, dass ihre 
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Funktions- und Leistungsfähigkeit als Bestandteil des Naturhaushalts und als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen erhalten und verbessert wird, insbesondere durch 
Schutz vor nachteiligen Veänderungen von Gewässereigenschaften und 
Beeinträchtigungen auch im Hinblick auf den Wasserhaushalt der direkt von den 
Gewässern abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebieten zu vermeiden und 
unvermeidbare, nicht nur geringfügige Beeinträchtigungen so weit wie möglich 
auszugleichen ( 6 WHG) 

Bundesnaturschutzgesetz (§ 1) 

• Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für 
Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen 
Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der 
nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass  

1. die biologische Vielfalt, 

2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der 
Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und 
Landschaft auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die 
Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und 
Landschaft (allgemeiner Grundsatz). 

• Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind entsprechend dem jeweiligen 
Gefährdungsgrad insbesondere  

1. lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer 
Lebensstätten zu erhalten und der Austausch zwischen den Populationen sowie 
Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu ermöglichen, 

2. Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen und Arten 
entgegenzuwirken, 

3. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und geografischen 
Eigenheiten in einer repräsentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte 
Landschaftsteile sollen der natürlichen Dynamik überlassen bleiben. 

• Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 
sind insbesondere  

1. die räumlich abgrenzbaren Teile seines Wirkungsgefüges im Hinblick auf die 
prägenden biologischen Funktionen, Stoff- und Energieflüsse sowie 
landschaftlichen Strukturen zu schützen; Naturgüter, die sich nicht erneuern, sind 
sparsam und schonend zu nutzen; sich erneuernde Naturgüter dürfen nur so 
genutzt werden, dass sie auf Dauer zur Verfügung stehen, 

2. Böden so zu erhalten, dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt erfüllen können; 
nicht mehr genutzte versiegelte Flächen sind zu renaturieren, oder, soweit eine 
Entsiegelung nicht möglich oder nicht zumutbar ist, der natürlichen Entwicklung zu 
überlassen, 

3. Meeres- und Binnengewässer vor Beeinträchtigungen zu bewahren und ihre 
natürliche Selbstreinigungsfähigkeit und Dynamik zu erhalten; dies gilt 
insbesondere für natürliche und naturnahe Gewässer einschließlich ihrer Ufer, 
Auen und sonstigen Rückhalteflächen; Hochwasserschutz hat auch durch 
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natürliche oder naturnahe Maßnahmen zu erfolgen; für den vorsorgenden 
Grundwasserschutz sowie für einen ausgeglichenen Niederschlags-
Abflusshaushalt ist auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege Sorge zu tragen, 

4. Luft und Klima auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege zu schützen; dies gilt insbesondere für Flächen mit günstiger 
lufthygienischer oder klimatischer Wirkung wie Frisch- und 
Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaustauschbahnen; dem Aufbau einer 
nachhaltigen Energieversorgung insbesondere durch zunehmende Nutzung 
erneuerbarer Energien kommt eine besondere Bedeutung zu, 

5. wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Biotope 
und Lebensstätten auch im Hinblick auf ihre jeweiligen Funktionen im 
Naturhaushalt zu erhalten, 

6. der Entwicklung sich selbst regulierender Ökosysteme auf hierfür geeigneten 
Flächen Raum und Zeit zu geben. 

• Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des 
Erholungswertes von Natur und Landschaft sind insbesondere  

1. Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch mit ihren 
Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedelung und 
sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren, 

2. zum Zweck der Erholung in der freien Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und 
Lage geeignete Flächen vor allem im besiedelten und siedlungsnahen Bereich zu 
schützen und zugänglich zu machen. 

• Freiräume im besiedelten und siedlungsnahen Bereich einschließlich ihrer 
Bestandteile, wie Parkanlagen, großflächige Grünanlagen und Grünzüge, Wälder und 
Waldränder, Bäume und Gehölzstrukturen, Fluss- und Bachläufe mit ihren Uferzonen 
und Auenbereichen, stehende Gewässer, Naturerfahrungsräume sowie gartenbau- 
und landwirtschaftlich genutzte Flächen, sind zu erhalten und dort, wo sie nicht in 
ausreichendem Maße vorhanden sind, neu zu schaffen. 

Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz 

• Denkmäler sind nach §1 zu schützen, zu pflegen und wissenschaftlich zu erforschen.  

Bundeswaldgesetz/Niedersächsisches Waldgesetz   

Den Wald  wegen seines wirtschaftlichen Nutzens und seiner Bedeutung für die Umwelt zu 
erhalten, erforderlichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße Bewirtschaftung 
nachhaltig zu sichern (§ 1 BwaldG/§1 NWaldLG) 

 

Fachpläne 

Im nachfolgenden werden die wichtigsten Ziele der einzelnen Fachpläne in Kurzform 
dargelegt.  
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Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 2008 (mit Entwurf Änderung 2014) 

Aufgrund der Maßstabsebene auf Landesebene lassen sich für das Mittelzentrum Gifhorn 
keine für den Bebauungsplan relevanten Ziele ableiten /17/ /18/. 

 

Regionales Raumordnungsprogramm für den Großraum Braunschweig (1995) / 
Freiflächenkonzept 2006 

Auszug aus dem RROP 2008 (gelber Kreis markiert Lage des BP) /18/ 

Die im Änderungsbereich des Flächennutzungsplanes nordöstlich und östlich gelegenen 
Waldflächen sind als Vorranggebiet für Natur und Landschaft sowie als Vorbehaltsgebiet Wald 
mit besonderen Schutzfunktionen des Waldes ausgewiesen.  

In den Vorranggebieten für Natur und Landschaft müssen alle raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen mit der vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar sein.  

Die Waldflächen im Großraum Braunschweig sollen aufgrund ihrer ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Funktion gemäß der gesetzlichen Vorgaben erhalten, vermehrt 
und durch eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung nachhaltig gesichert werden.  

In den Vorbehaltsgebieten Wald sollen alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
so abgestimmt werden, dass diese Gebiete in ihrer Eignung und besonderen Bedeutung 
möglichst nicht beeinträchtigt werden. 

Zu dem Vorhaben der geplanten 3. Erweiterung liegt die Stellungnahme des Zweckverbandes 
Großraum Braunschweig (ZGB) im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung gem. § 4 
Abs. 1 BauGB vom 16.03.2015 vor: 

Gegen die Planungen der Stadt Gifhorn bestehen aus raumordnerischer Sicht keine Bedenken, 
sofern die im Rahmen der Vorabstimmung im Mai 2013 ergangenen und mit der Unteren 
Naturschutzbehörde und Unteren Wasserbehörde des Landkreises Gifhorn abgestimmten 
Maßnahmen beachtet werden: 

1. Der Bereich zwischen der Richtfunktrasse und der Straße „Im Weilandmoor“ ist zum 
Schutz der o.g. Binnendüne von den Planungen auszunehmen.  

2. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde und Unteren Waldbehörde sind 
Maßnahmen zu treffen, welche in Anlehnung an die Festlegungen im RROP 2008, Ziffer 
III 2.2 (3) einen ökologisch stabilen Aufbau des angrenzenden Waldrandes zum Ziel 
haben.  
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Um die Erfüllung bzw. Vereinbarkeit mit den Hinweisen des ZGB zu erreichen, wurden die 
Belange der Raumordnung in den vorliegenden Entwurf eingestellt. Die Flächen zwischen der 
Richtfunktrasse (Stand der frühzeitigen Beteiligung) und der Straße „Im Weilandmoor“ 
wurden von der Planung ausgenommen und als Waldgebiet festgesetzt. 

Mit Schreiben vom 15.02.2016 hat der ZGB bestätigt, dass die vorliegende Planung die oben 
genannten Maßnahmen einhält. 

 

Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Gifhorn: 

Die Ausweisungen des Landschaftsrahmenplanes für den Landkreis Gifhorn (1994) zeigt die 
folgende Abbildung:   

Auszug aus dem Landschaftsrahmenplan Gifhorn (gelber Kreis markiert Lage des BP) 

Die bewaldete Düne im nordöstlichen Bereich stellt eine Fläche dar, die für die Ausweisung 
als geschützter Landschaftsbestandteil gemäß § 28 NNatschG geeignet ist (LB 81).  

Es handelt sich um die Aller-Düne an der Winkeler Straße in Gifhorn. Schutzzweck bzw. 
Erhaltungsziel besteht aus dem Erhalt eines geowissenschaftlich bedeutsamen Bereiches und 
der Sicherung von Vielfalt, Eigenart und Schönheit.  

Sonstige Schutzgebietsausweisungen befinden sich außerhalb des Wirkungsbereiches des 
Änderungsbereiches jenseits der B 4 bzw. in der Aller-Niederung.  

 

Landschaftsplan der Stadt Gifhorn (1995) 

Das Maßnahmenkonzept des Landschaftsplanes der Stadt Gifhorn sieht verschiedene 
Ausweisungen vor. Neben dem vorhandenen Gewerbe- und Industriestandort sind die 
bewaldeten Bereich innerhalb des Änderungsbereichs als Flächen für den Erhalt und Pflege 
das Ortsbild besonders prägender Grün- und Freiflächen (grüne Flächen mit gelber 
Senkrechtschraffur in nachfolgender Abbildung).  
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Der an der nördlichen Grenze des Änderungsbereiches gelegene Weg soll als innerörtliche 
Grünverbindung mit integriertem Rad- und/oder Fußweg entwickelt werden (grüne Rauten in 
nachfolgender Abbildung). Seine Funktion wird von der Änderung nicht beeinträchtigt.  

Der gesamte Änderungsbereich liegt in einem Bereich, in dem eine Begrenzung der 
Siedlungsentwicklung erforderlich ist (rote Dreiecksgrenze in nachfolgender Abbildung). D. h. 
das jenseits dieser Grenze eine Siedlungsentwicklung nicht wünschenswert ist. Der 
Änderungsbereich liegt jedoch innerhalb dieser Umgrenzung. 

Der Landschaftsplan der Stadt Gifhorn gibt weiterhin Hinweise zur Vermeidung und 
Minimierung von Eingriffen im Rahmen der Bauleitplanung. Das betrifft insbesondere die 
Prüfung der Möglichkeiten 

• der Regenwasserversickerung,  

• der Minimierung des Versiegelungsgrades bei Verwendung von Oberflächen mit 
niedrigen Abflussbeiwerten, 

• Eingrünungsmöglichkeiten, 

• Reduzierung der Flächeninanspruchnahme sowie  

• Maßnahmen zur Minimierung bau- und betriebsbedingter Risiken 
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Auszug aus dem Landschaftsplan der Stadt Gifhorn (roter Kreis markiert Lage des BP) 

 

Waldfunktionskarte 

Im Rahmen der Waldfunktionskarte sind den Waldflächen im Nordosten und Osten des 
Änderungsbereiches besondere Funktionen für den Klima- und Lärmschutz zugewiesen. 

 

Forstlicher Rahmenplan 
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Der forstliche Rahmenplan sieht für den Wald Funktionen für die ruhige Erholung vor. 
Außerdem ist er als Bereich für die Laubwaldvermehrung ausgewiesen. 

 

Abgleich mit den Zielen der Änderung des Flächennutzungsplan 

Die wirtschaftlichen, sozialen und städtebaulichen Ziele der Änderung des 
Flächennutzungsplanes können den Umweltzielen in Einzelfällen widersprechen.  

Schwerpunkte der Zielabweichungen sind u. a. in folgenden Punkten erkennbar: 

• Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 

• Schutz und Erhalt von Waldbereichen  

• Schutz und Erhalt von geowissenschaftlich bedeutsamen Strukturen  

• Schutz, Entwicklung und Wiederherstellung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der 
Landschaft 

Der Umfang der Zielabweichungen ist jedoch für die bauleitplanerische Abwägung von 
entscheidender Bedeutung. Die Tatsachen, dass  

• es sich im vorliegenden Änderungsbereich des Flächennutzungsplanes um eine 
Betriebserweiterung auf einem vorgegebenen Standort handelt. 

• es aufgrund der Nähe zum vorhandenen Betriebsgelände keine Standortalternative 
gibt,   

• die Inanspruchnahme der Strukturen und Funktionen von besonderer Bedeutung für 
den Naturhaushalt und die Landschaft minimiert wird und 

• die restlichen unvermeidbaren Eingriffe in geeigneter Weise kompensiert werden 
können, 

minimieren den Umfang der Zielabweichungen erheblich. 

Diese Abweichungen sind Bestandteil der Abwägung und führen zur Festsetzung von 
Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der parallel 
durchgeführten Änderung des Bebaungsplanes. 

In diesem Zusammenhang sind aus umweltfachlicher Sicht Anforderungen an 
Gewerbegebiete zu formulieren, die über Festsetzungen im Bebauungsplan realisiert werden: 

• Einbindung der Bebauungsflächen in das Landschaftsbild durch 
Gestaltungsfestlegungen und Begrünungsmaßnahmen im Änderungsbereich  

• Durch die bauliche und betriebliche Planung in nachgelagerten Genehmigungs-
verfahren nach der Landesbauordnung bzw. in immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren  sind die im Bebauungsplan festgesetzten Emissions-
kontingente zu berücksichtigen.  

 

 

4. Analyse des Umweltzustandes und Prognose über die Entwicklung des 
Umweltzustandes 

Informationsbasis / Methodik 
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Bestandsermittlung 

Die Erfassung der einzelnen Wert- und Funktionselemente für die Schutzgüter erfolgt anhand 
vorhandener Unterlagen und aktueller Primär- bzw. Momentaufnahmen im Gelände im Jahr 
2013 in den beschriebenen Untersuchungsräumen. Eine vollständige Übersicht der 
verwendeten Unterlagen ist dem Quellen- und Literaturverzeichnis zu entnehmen. Ferner sind 
die Hinweise aus den Stellungnahmen zum Scoping der Behörden und Träger öffentlicher 
Belange im Rahmen der Bestandsermittlung berücksichtigt worden. 

Die Bestandsermittlung der abiotischen Schutzgüter Boden, Wasser, Klima und Luft erfolgt 
weitgehend auf der Grundlage von bereits vorhandenen Unterlagen (Bodenkarten, Angaben 
der Behörden) und Auswertungen des Landschaftsraumes (Landschaftsplan, 
Landschaftsrahmenplan etc.).  

Primärerfassungen im Gelände wurden für die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und Biotope durch 
Begehungen in der Vegetationsperiode 2013 erfasst. Aktualisierungen durch erneute 
Begehungen erfolgten im April und September 2016. 

Darüber hinaus wurde am 21.09.2016 eine bodenkundliche Kartierung zur systematischen 
und flächendeckenden bodenkundlichen Erfassung des Dünenkomplexes durchgeführt.  

 

Bestandsbewertung   

Die Bewertungen werden nach den Kriterien des Niedersächsischen Landesbetriebs für 
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz /34/den Wertstufen I – V zugeordnet.  

/34/ 

 Wertstufe I: von geringer Bedeutung 

 Wertstufe II: von allgemeiner bis geringer Bedeutung 

 Wertstufe III: von allgemeiner Bedeutung 

 Wertstufe IV: von besonderer bis allgemeiner Bedeutung 

 Wertstufe V: von besonderer Bedeutung 

Die Bewertung für die Schutzgüter Mensch, Boden, Wasser, Klima, Luft, Kultur- und sonstige 
Sachgüter erfolgt verbal-argumentativ.  

 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes 

Die Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes erfolgt unter folgenden Aspekten: 

Projektion der Wirkfaktoren, die durch die Umsetzung des Bebauungsplanes ausgelöst 
werden können, auf die bewerteten Strukturen und Funktionen der einzelnen Schutzgüter, 
inkl. der Wechselwirkungen; 

Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht-Durchführung des 
Bebauungsplanes (Status quo – Prognose) 

Es werden bau-, anlagen- und betriebsbedingte Wirkungen unterschieden und, soweit 
möglich, quantifiziert sowie nach Art, der Intensität und Dauer auf die Wert- und 
Funktionselemente der einzelnen Schutzgüter projiziert.  

Die Berücksichtigung der Wirkfaktoren des Projektes, die auf der Bebauungsplanebene nicht 
bekannt sind, erfolgt in nachgelagerten Verfahren (z.B. Baugenehmigungsverfahren, 
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immissionsschutzrechtliche Genehmigungen etc.), sofern anderweitige Rechtsvorschriften 
diese Vorgehensweise zulassen. Das entspricht dem im Rahmen der Umweltprüfung 
sinnvollen Prinzip der Abschichtung. 

Die Bewertung der Auswirkungen erfolgt nach dem Kriterium der Erheblichkeit anhand einer 
Nominalskalierung: erheblich oder nicht erheblich. 

Erhebliche Auswirkungen sind abwägungsrelevant. Dabei reicht es aus, die hinreichende 
Wahrscheinlichkeit des Eintretens dieser erheblichen Auswirkung festzustellen. Ein Beweis für 
das tatsächliche Eintreten der Auswirkung muss nicht erbracht werden.    

Sind erhebliche Auswirkungen, z.B. wegen nicht ausreichend vorliegender wissenschaftlicher 
Erkenntnisse, nicht vorhersehbar und sind dennoch nicht gänzlich auszuschließen, sieht das 
Baugesetzbuch ein Überwachungsinstrument, das Monitoring, vor (vgl. Kapitel Maßnahmen 
zur Überwachung unvorhergesehener, nachteiliger Umweltauswikungen (Monitoring)). 

Im Rahmen der Auswirkungsprognose wird daher auch festgelegt, welche Auswirkungen als 
erheblich anzusehen sind und welche Auswirkungen Prüf- und Kontrollgegenstände des 
Monitorings werden. 

Die Bewertung der Erheblichkeit erfolgt Einzelfall bezogen und verbal-argumentativ anhand 
der fachgesetzlichen Maßstäbe. Fachgesetzliche Maßstäbe sind in den entsprechenden 
schutzgutbezogenen Gesetzen (vgl. Kapitel Fachgesetze) verankert.  

Die ermittelten erhebliche Beeinträchtigungen sind gleichzeitig Ansatzpunkt für die 
Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen (vgl. Kapitel geplante Maßnahmen zur 
Vermeidung , Verminderung und zum Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen). 

 

 

 

Schutzgut menschliche Gesundheit 

Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Unter dem Schutzgut „menschliche Gesundheit“ werden die Wohn-, Wohnumfeld-, 
Erholungs- und Freizeitfunktionen betrachtet, weil diese Faktoren einen maßgeblichen 
Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen haben. Wert- und 
Funktionselemente von besonderer Bedeutung sind demnach Wohngebiete sowie Flächen 
und Infrastrukturen für die naturnahe Erholung, die Freizeitgestaltung oder mit 
Wohnumfeldfunktionen.  

Richtung Nordosten des Geltungsbereiches befinden sich gemäß Darstellung im 
Flächennutzungsplan gemischte Bauflächen und Wohnbauflächen.  

Der Privatweg, der von den Wohngebieten zur Bundesstraße B 4 führt, wird im Rahmen des 
Maßnahmenkataloges des Landschaftsplanes der Stadt Gifhorn zur Verbesserung der 
Erholungsinfrastruktur ausgewiesen. Außerdem stellt er eine bedeutende Grünverbindung 
zwischen verschiedenen Ortsteilen dar. 

Die bewaldete Düne im Osten des Änderungsbereiches erfüllt bedeutende Funktionen der 
Naherholung im unmittelbaren Wohnumfeld. Im Erweiterungsbereich des Änderungsbereichs 
verläuft ein Trampelpfad von dem Weg Weiland im Norden zur Straße Im Weilandmoor im 
Süden. Die Funktion als Erholungswald und für den Lärmschutz wird innerhalb des forstlichen 
Rahmenplans dokumentiert.  
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Vorbelastungen 

Die bestehenden Werksanlagen der Fa. EGGER verursachen Schallimmissionen im Bereich der 
Dorf-/Wohngebiete nordöstlich des Geltungsbereichs. Anwohner beklagen im Verfahren zur 
3. Erweiterung eine  Zunahme der Geräuschbelästigung durch fortlaufende 
Betriebserweiterungen der Fa. EGGER in den letzten Jahren. In den südlich angrenzenden 
Industrie- und Gewerbegebieten haben sich ausschließlich nicht störende Betriebe ohne 
Nachtbetrieb angesiedelt. Deren relativ geringe Geräuschemissionen werden tagsüber vom 
Straßenverkehrslärm derart überlagert, dass ein relevanter Beitrag zur Geräuschvorbelastung 
der Dorf-/Wohngebiete nicht zu erwarten ist. 

Die stark frequentierte Bundesstraße B 4 (DTV > 10.000) verläuft unmittelbar an der 
Westgrenze des Geltungsbereichs. Sie verursacht Lärmbelastungen im Bereich der 
Wohnbebauung nordöstlich des Geltungsbereichs, die von Anwohnern im Verfahren zur 3. 
Erweiterung thematisiert wurden. 

Altlasten, Altlastenverdachtsflächen oder Bodenverunreinigungen sind nach derzeitigem 
Kenntnisstand im Änderungsbereich nicht vorhanden. Nach Auskunft des Landesamtes für 
Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen kann nicht davon ausgegangen 
werden, dass keine Kampfmittelbelastung im Planungsbereich vorliegt. 

 

Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen, seine Gesundheit und die Bevölkerung 
insgesamt bei Durchführung des Plans 

Die Änderung des Bebauungsplans Nr. 37 wird nicht zu einer Erhöhung der 
Geräuschemissionen führen. Um trotzdem die Immissionsrichtwerte der TA Lärm weiter 
einzuhalten, werden unter Berücksichtigung der in der Nachbarschaft vorhandenen und 
plangegebenen Vorbelastung Emissionskontingente entsprechend der DIN 45691 im 
Bebauungsplan festgesetzt. 

Richtung Nordosten des Geltungsbereiches befinden sich gemäß Darstellung im 
Flächennutzungsplan gemischte Bauflächen und Wohnbauflächen.  

Der geplante zu verlegende Parkplatz in der 3. Erweiterung des B-Plans ist von den 
Wohngebieten im Umfeld aufgrund des vorhandenen Waldes visuell kaum einsehbar. Auch 
die potentielle Aufstockung der bestehenden Gebäude im Änderungsbereich der 2. 
Erweiterung von 11 auf 15 m Höhe würden aus denselben Gründen kaum wahrnehmbar sein.  

Für die Genehmigung der bestehenden Produktionsanlagen wurde während der 
Genehmigungsverfahren Immissionsprognosen entsprechend der Geruchsimmissions-
Richtlinie und der TA Luft erstellt. Entsprechend der Ergebnisse des Gutachtens werden für 
die vorhandenen Anlagen die Richtwerte der Geruchsimmissions-Richtlinie und die 
Immissionswerte der TA Luft erfüllt /44/. 

Die Fläche der Erweiterung wird als Industriegebiet mit der Bestimmung als Flächen für 
Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen festgesetzt. Durch die 
Erweiterung werden somit keine Flächen für zusätzliche Produktionsanlagen ausgewiesen. 
Mit zusätzlichen Geruchsemissionen oder Luftschadstoffen ist somit nicht zu rechnen. 

Die vorhandenen Bereiche mit Wohn-, Wohnumfeld- und Erholungsfunktionen werden durch 
das Vorhaben nicht beeinträchtigt. Erhebliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit 
sind nicht zu erwarten. 
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Im Rahmen der Bodenbewegungen zur Realisierung der im Änderungsbereichs vorgesehenen 
Maßnahmen besteht eine Gefahr für die menschliche Gesundheit durch möglicherweise im 
Boden befindliche Kampfmittel. Zur Gefahrenabwehr enthält der Bebauungsplan folgenden 
Warnhinweis: Weist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub auf 
außergewöhnliche Verfärbung hin oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind 
die Arbeiten sofort einzustellen und der Fachbereich Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, 
Feuerwehr oder Polizei/Feuerwehr zu verständigen. 

Bei Befolgung des Warnhinweises ist von einer weitgehenden Minimierung des 
Gefahrenpotenzials für den Menschen ausgehen.  

Durch die 3. Erweiterung des Betriebsgeländes der Firma EGGER ist keine im Sinne der 16. 
BImSchV erhebliche Zunahme des Straßenverkehrs zu erwarten. Zusätzliche 
Verkehrsgeräusche auf dem Betriebsgrundstück sind nach Ziffer 7.4 der TA Lärm der Anlage 
zuzurechnen und sind in den in der schalltechnischen Untersuchung, Kapitel  5.9, dargestellten 
Reserven enthalten.   

Durch die Beseitigung des Gehölzbestandes im Änderungsbereichs erhöht sich für den östlich 
anschließenden Waldbestand die Gefahr des Windwurfs mit einem erhöhten Schadensrisiko 
für die menschliche Gesundheit. 

 

 

 

Schutzgüter Tiere und Pflanzen / Biologische Vielfalt 

Bestandsbeschreibung und –bewertung 

 

Biotoptypen und Pflanzengesellschaften 

Gemäß Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen (Drachenfels 2011) handelt es sich 
bei den im Untersuchungsraum vorkommenden Waldtypen um  

• „Kiefernwald armer Sandböden“ (WK). 

Der Kiefernwald lässt sich im Planungsgebiet differenzieren in: 

◦ „Zwergstrauch-Kiefernwald armer, trockener Sandböden“ (WKZ) mit Übergängen 
zu „Sonstigen Kiefernwald armer, trockener Sandböden“ (WKS)  

◦ „Kiefernwald armer, feuchter Sandböden“ (WKF)  

 

Zwergstrauch-Kiefernwald armer, trockener Sandböden (WKZ) mit Übergängen zu Sonstigen 
Kiefernwald armer, trockener Sandböden (WKS) 

Die trockenen Bereiche im südlichen und mittleren Teil sowie im äußersten nördlichen Teil 
des Plangebietes entsprechen diesem Biotoptyp. Charakteristische Arten sind Pinus sylvestris, 
Deschampsia flexuosa, Festuca ovina agg., Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus und 
Vaccinium vitis-idaea. Hinzu kommt vereinzelt Trientalis europaea. Nach /34/ erhält der 
Biotoptyp die Wertstufe III. Der Minimalwert von III wird aufgrund der erst relativ geringen 
Bewaldungsdauer von < 100 Jahre vergeben /45//45/. 
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Kiefernwald armer, feuchter Sandböden (WKF) 

In der feuchten Senke geht der trockene Kiefernwald in einen feuchten Bestand über. Neben 
Pinus sylvestris treten hier auch die Zwergsträucher Vaccinium myrtillus und Vaccinium vitis-
ideaea auf, und Molinia caerulea kommt verstärkt, stellenweise dominant, vor. Daneben ist 
Trientalis europaea hier häufig anzutreffen.  

Dryopteris carthusiana sowie Rubus spp., Urtica dioica und Impatiens parviflora weisen auf 
Nährstoffeinträge bzw. Störungen hin. Nach /34/ erhält der Biotoptyp die Wertstufe III. Der 
Minimalwert von III nach dem Bewertungsverfahren /34/Fehler: Referenz nicht gefunden wird 
aufgrund der erst relativ geringen Bewaldungsdauer von < 100 Jahre vergeben /45/. 

 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG 

Besonders geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG sind im Änderungsbereich des 
Bebauungsplans und seinem näheren Umfeld nicht vorhanden. Bereits im Rahmen der 
Erstellung des Landschaftsplans /19/ wurde für das gesamte Stadtgebiet eine 
flächendeckende Erfassung der geschützten Biotope vorgenommen. Im Planungsbereich 
erfolgte keine Ausweisung eines Biotops. Darüber hinaus wurden im Rahmen der Aufstellung 
des Bebauungsplans Nr. 37, 2. Erweiterung sowie aktuell zur 3. Erweiterung jeweils nochmal 
eine weitere Überprüfung der Schutzwürdigkeit des Dünenkomplexes anhand neuerer 
Kartierungen und Erkenntnisse vorgenommen /42/. Eine Schutzwürdigkeit nach § 30 
BNatSchG konnte in keinem Fall bejaht werden. Diese Begutachtung erfolgte in Abstimmung 
mit der Stadt und dem Landkreis Gifhorn. 

 

Flora 

Gehölze 

Im trockenen Bereich (außerhalb der Senke) stockt ein relativ lichter Bestand aus weitgehend 
gleichaltrigen Wald-Kiefern (Pinus sylvestris). Eingestreut sind Stiel-Eiche (Quercus robur) und 
Hänge-Birke (Betula pendula). In der Strauchschicht kommen vor: Schwarzer Holunder 
(Sambucus nigra), Eberesche (Sorbus aucuparia), Faulbaum (Frangula alnus), Späte 
Traubenkirsche (Prunus serotina), Stechpalme (Ilex aquifolium) und junge Exemplare der Siel-
Eiche sowie der Wald-Kiefer.  

In der feuchten Senke kommen vermehrt Exemplare der Hänge-Birke (Betula pendula) vor, 
darunter auch vereinzelt alte Exemplare. Die Waldkiefer (Pinus sylvestris) tritt dagegen men-
genmäßig zurück. Weiterhin sind einzelne Exemplare der Europäischen Lärche (Larix euro-
paea) vorhanden. Die Strauchschicht ist insgesamt dichter ausgebildet, mit zahlreichen Ex-
emplaren des Faulbaumes (Frangula alnus).  

 

Krautschicht 

Die Krautschicht ist im trockenen Teil des Dünengeländes teils dicht, teils lückig ausgebildet 
und in der feuchten Senke weist die Krautschicht deutlich höhere Deckungsgrade auf. Wäh-
rend im trockenen Bereich die Draht-Schmiele (Deschampsia flexuosa) sowie vereinzelt Schaf-
Schwingel (Festuca ovina agg.) dominieren, kommt in der feuchten Senke vermehrt 
Pfeifengras (Molinia caerulea) vor.  

Weitere Arten der Krautschicht sind neben Jungpflanzen der Bäume und Sträucher die 
Zwergsträucher Heidelbeere (Vaccinium myrtilus), Preiselbeere (Vaccinium vitis-idaea) und 
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Heidekraut (Calluna vulgaris). Weiterhin kommen Himbeere (Rubus idaeus) und Brombeere 
(Rubus fruticosus) sowie Europäischer Siebenstern (Trientalis europaea), Kleines Springkraut 
(Impatiens parviflora), Schöllkraut (Chelidonium majus), Maiglöckchen (Convallaria majalis), 
Zweiblättrige Schattenblume (Maianthemum bifolium), Silberblättrige Goldnessel 
(Galeobdolon argentatum), Vielblütige Weißwurz (Polygonatum multiflorum), Gewöhnlicher 
Mauerlattich (Mycelis muralis), Stechender Hohlzahn (Galeopsis tetrahit), Große Brennnessel 
(Urtica dioica), Efeu (Hedera helix), Dorniger Wurmfarn (Dryopteris carthusiana) vor. Am 
Boden kriechend sowie an Bäumen kletternd tritt stellenweise der Wilde Wein (Parhenocissus 
inserta) auf.  

Verschiedene Moosarten bilden stellenweise große, dichte Bestände. Flechten wurden da-
gegen im Untersuchungsraum nicht festgestellt.  

 

Fauna 

Vögel 

Im Rahmen der Brutvogelkartierung von April bis Juni 2013 wurden die Wald- Waldrand-, 
Offenland- und Gewerbeflächen im Untersuchungsgebiet erfasst (s. Abb.). Hierzu wurden bei 
vier Begehungen im genannten Zeitraum alle beobachteten Arten der Vogelwelt registriert.  

Die folgende Tabelle enthält die Zusammenfassung der Beobachtungsdaten der Begehungen 
nach Arten geordnet. Es wird die Zahl der Brutpaare der einzelnen Arten im Untersu-
chungsgebiet und die maximale Zahl der bei einer Begehung beobachteten Nahrungsgäste 
sowie ihre relative Häufigkeit (siehe oben) angegeben. Die in Klammern stehende Zahl stellt 
die maximal gesehene Anzahl der während eines Kontrollganges beobachteten Individuen 
dar. 

Gefährdungskategorien:  3 = gefährdet; V = Vorwarnliste 
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Untersuchungsgebiet , geplante Erweiterung                  und Abgrenzung der 
untersuchten Gewässer  

 
  

1 

2 
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Ergebnisse der Brutvogelkartierung 

Lfd. 
Nr. Art (deutsch) Art (wiss.) 

Anzahl der 
nachgewie-
senen 
Brutpaare 

Nahrungsgast 
(Anzahl d. max. 
nachgewiesenen 
Individuen) 

EG-VSR BNat 
SchG RLD RLNI 

1 Amsel Turdus merula 3   b   

2 Blaumeise Parus caeruleus 1   b   

3 Buchfink Fringilla coelebs 1   b   

4 Elster Pica pica  häufig (max. 2 Ind.)  b   

5 Girlitz Serinus serinus 1   b  V 

6 Grünfink Carduelis chloris 1   b   

7 Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros 1   b   

8 Heckenbraunelle Prunella modularis 1   b   

9 Kleiber Sitta europaea 1   b   

10 Kohlmeise Parus major 2   b   

11 Mäusebussard Buteo buteo  häufig (max.2  Ind.)  bs   

12 Mauersegler Apus apus  selten (max. 10 Ind.)  b   

13 Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla 3   b   

14 Nachtigall Luscinia me-
garhynchos 1   b  3 

15 Rauchschwalbe Hirundo rustica  selten (max. 3 Ind.)  b V 3 

16 Ringeltaube Columba palumbus 2   b   
17 Rotkehlchen Erithacus rubecula 2   b   
18 Schwanzmeise Aegithalos caudatus  selten (max. 4 Ind.)  b   
19 Singdrossel Turdus philomelos 1   b   
20 Sommergoldhähnchen Regulus ignicapillus 2   b   

21 Sperber Accipiter nisus  selten (max. 1 Ind.)  bs   

22 Turmfalke  Falco tinnunculus  häufig (max. 1 Ind.)  bs  V 

23 Weidenmeise Parus montanus 1   b   

24 Zaunkönig Troglodytes troglo-
dytes 2   b   

25 Zilpzalp Phylloscopus collybita 2   b   

Die Arten der Brutvogelkartierung und die beobachteten Nahrungsgäste entsprechen der 
Biotopstruktur des Untersuchungsgebietes. Das Gebiet weist die folgenden wesentlichen 
Brut- und Nahrungshabitatstrukturen auf: 

• Kiefernforst 

• Waldrand- und Gebüschstrukturen 

• kleine Gewässerflächen 

Das Umfeld des Untersuchungsraumes wird durch Siedlungen und Gewerbeflächen mit einem 
sehr geringen Anteil naturnaher Elemente geprägt.  

Alle erfassten und in Tabelle 1 aufgeführten Vogelarten sind besonders geschützt (BNatSchG, 
2009). Streng geschützte Arten wurden mit Turmfalke, Sperber und Mäusebussard als 
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Nahrungsgäste im Gebiet festgestellt. Als gefährdete Arten wurden die auf der Vorwarnliste 
stehenden Arten Girlitz, Rauchschwalbe und Turmfalke und die gefährdete Nachtigall 
festgestellt. 

 

Amphibien 

Die Untersuchungen zu Vorkommen von Amphibien beschränkten sich auf insgesamt zwei in 
unmittelbarer Nachbarschaft zum Erweiterungsbereich gelegene Gewässer. Bei diesen 
handelt es sich zum einen um einen sich auf dem Betriebsgelände der EGGER GmbH gelegenes 
Regenrückhaltebecken (Nr.1) und eine temporär mit Wasser gefüllte Senke (Nr. 2) (s. Abb.). 

Die Erfassung erfolgte an 3 Terminen von April bis Juni.  

Zur Erfassung der Laichgeschäfte der Frühlaicher wurden von Anfang April abendliche 
Begehungen durchgeführt. Hierbei wurden die im Gebiet vorkommenden potenziellen Laich-
gewässer auf Laichaktivitäten mit Scheinwerfer und Kescher kontrolliert. Der Termin wurde 
nach der Witterung so gewählt, dass eine möglichst hohe Amphibienaktivität zu erwarten war. 

Zusätzlich wurde das Untersuchungsgebiet komplett abgelaufen, um wandernde Tiere zu 
erfassen. Darüber hinaus wurden Kontrollen während der Erfassungen der Brutvögel durch-
geführt. Insbesondere bei den Erfassungen im Mai und Juni konnten zusätzliche Erkenntnisse 
gewonnen werden. Zur Kontrolle der Rufaktivität der Spätlaicher wurde Ende Mai eine 
Nachtbegehung durchgeführt.  

In der nachfolgenden Tabelle sind Angaben zum Artenspektrum und den ermittelten maxi-
malen Individuenzahlen je Art und Gewässer detailliert aufgeführt. 
 

Ergebnisse der Amphibienerfassung 

Art Nachweisart 
Gewässer 

FFH 

Status 
BArtSchV Rote Liste Status 

Regenrückhaltebecken Senke   D NI 

Teichmolch 

(Triturus vulgaris) 

Verhört - - 

- b - - 
Sichtbeobachtung/Fang 2M - 

Laich/Kaulquappen -  

Erdkröte 

(Bufo bufo) 

Verhört - - 

- b - - 
Sichtbeobachtung/Fang 2M + 1W  -  

Laich/Kaulquappen sehr viele Kaulquappen 
(Massenvorkommen) - 

Teichfrosch 

(Rana 
 kl. esculenta) 

Verhört einzelne Rufer - 

- 
b 

 
- - 

Sichtbeobachtung/Fang 5 Tiere -  

Laich/Kaulquappen - - 

Grasfrosch 

(Rana temporaria) 

Verhört - - 

- b - 3 
Sichtbeobachtung/Fang - -  
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Art Nachweisart 
Gewässer 

FFH 

Status 
BArtSchV Rote Liste Status 

Regenrückhaltebecken Senke   D NI 

Laich/Kaulquappen 
3 Laichballen / 

wenige Kaulquappen 
- 

Gefährdungskategorien der Roten Listen: 3 – gefährdet 

Alle an den untersuchten Gewässern nachgewiesenen Amphibienarten stehen unter gesetz-
lichen Schutz. Wie aus der Tabelle zu ersehen ist, sind alle Arten besonders geschützt.  

Die Reproduktion von Erdkröten und Grasfrosch wurde im Regenrückhaltebecken 
nachgewiesen. Im gesamten Umfeld des Regenrückhaltebeckens ist daher von 
Amphibienwanderbewegungen auszugehen. Die Nutzung der umgebenden Waldflächen als 
Sommer- und Winterhabitat durch die Erdkröte ist sehr wahrscheinlich. Im August 2013 
konnten mehrere junge Erdkröten im Wald des Planungsgebietes gesichtet werden.  

Im Rahmen von Baumaßnahmen auf dem Firmengelände der Fa. EGGER wurde das 
Regenrückhaltebecken erneuert. Der in 2016 festgestellte Karpfenbesatz verhindert jedoch 
eine Wiederbesiedlung des Gewässers durch Amphibien. Es ist zu erwarten, dass die in 2013 
festgestellten Amphibienvorkommen aufgrund fehlender Reproduktion erloschen sind bzw. 
in den nächsten Jahren erlöschen werden. Im Rahmen der Begehung im September 2016 
konnten keine Amphibien im oder am Gewässer bzw. im angrenzenden Waldgebiet 
festgestellt werden.  

 

Reptilien 

Bei allen Begehungen der Kartierung in 2013 wurden potenzielle Reptilien-Habitate nach 
Anwesenheit von Tieren untersucht. 

Am südlichen Rand des Waldes sind offene Sandflächen auf einem wenige Meter breiten 
Streifen unmittelbar an der Straße bzw. dem Fußweg vorhanden, die nicht oder nur gering 
von Bäumen beschattet werden. Aufgrund der vorhandenen Strukturen und der günstigen 
Sonneneinstrahlung sind diese Flächen als Habitat der Zauneidechse geeignet.  

Alle anderen Bereiche des Plangebietes sind mehr oder weniger stark beschattet, so dass 
ungünstige Bedingungen für die wärmeliebenden Zauneidechsen vorliegen.  

 

Bei keiner Begehung konnten Tiere gesichtet werden. Obwohl in der Umgebung kleine bzw. 
schmale offene Flächen vorhanden sind, ist aufgrund der isolierten Lage der Flächen zwischen 
besiedelten Bereichen und Verkehrstrassen die Wahrscheinlichkeit gering für eine Besiedlung 
durch Zauneidechsen wie auch für andere Reptilienarten. 

Im September 2016 erfolgten drei weitere Begehungen durch zwei Gutachter u.a. unter 
Auslegen von Schlangenbrettern und Wenden von Totholz. Es konnten keine Reptilien im 
Gebiet festgestellt werden.  

Die Kartierungen wurden an folgenden Terminen durchgeführt: 

08.09.2016, 10:00 – 14:00 Uhr, Witterung: ca. 23-28°C, sonnig   

09.09.2016, 09:30 - 10:30 Uhr, Witterung: ca. 20°C, bedeckt, windstill 

18.09. 2016, 13:00 – 16:40 Uhr, Witterung: ca. 21°C, leicht bewölkt 
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Der Beginn der Erfassungen wurde anhand von kurzfristigen Wetterprognosen so gewählt, 
dass eine Anwesenheit der Tiere an den Sonnplätzen zu erwarten war. 

Luftbild mit der Lage der ausgelegten Schlangenbretter  

 

Es konnten an beiden Begehungen weder mittels Sichtsuche noch unter den künstlichen 
Verstecken Reptilien erfasst werden. Insgesamt wird aufgrund der Kleinräumigkeit des 
Gebietes, des kaum vorhandenen Nahrungsangebotes und der zerschneidenden Wirkung der 
vielbefahrenen Bundesstraße B 4 ein Vorkommen der Ringelnatter im Plangebiet als 
unwahrscheinlich eingestuft. Auszuschließen ist jedoch auch vor dem Hintergrund der 
Migrationsfähigkeit der Art nicht, dass vereinzelt wandernde Ringelnattern das Gebiet 
durchqueren. Potentielle Lebensräume könnten im nahegelegenen Bereich des Waldsees 
sowie der Gifhorner Heide (beide westlich der B4) liegen. Die Habitatbedingungen sind für 
eine vergleichsweise anspruchslose Art wie die Waldeidechse grundsätzlich geeignet. Es bleibt 
aber festzuhalten, dass bei den beiden Begehungen und den geeigneten 
Witterungsbedingungen keine Tiere gesichtet wurden. Für die häufige und ungefährdete 
Blindschleiche ist das ehemalige Dünengebiet mit den sandigen und überwiegend trockenen 
Bodenverhältnissen kaum geeignet. Vergleichbares gilt für die Zauneidechse, für die geeignete 
Bereiche am östlichen Rand des Dünenkomplexes an der Winkeler Straße vorgefunden 
wurden. Hier wurden jedoch auch keine Individuen gesichtet. 

 

Holzbewohnende Großkäfer 

Insbesondere die älteren Bäume wurden im Jahr 2013 hinsichtlich des Vorkommens von 
Totholz und Kotauswurf der Käferlarven untersucht. 

An den Bäumen im Planungsgebiet konnten keine direkten oder indirekten (Auswurf von 
Kotpillen) Nachweise von holzbewohnenden Großkäfern wie Eremit (Osmoderma eremita) 
oder Rosenkäfer (Cetonia spp.) erbracht werden.  
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Da der überwiegende Teil der Bäume relativ jung ist (mit Ausnahme einzelner Exemplare der 
Hänge-Birke (Betula pendula) ist die Wahrscheinlichkeit des Vorkommens von Arten dieser 
Käfergruppe gering.  

 

Fledermäuse 

Insbesondere die Altbäume (Hänge-Birken) wurden im Jahr 2013 hinsichtlich des 
Vorkommens von Strukturen, die als Fledermausquartier geeignet sein können, untersucht.  

Altbäume mit Hohlräumen wie Astlöcher, Spechthöhlen oder abstehende Rinde können von 
Fledermäusen als Quartier genutzt werden. Im Planungsgebiet wurden vier alte Exemplare 
der Hänge-Birke (Betula pendula) mit aktuell nicht besetzten Buntspechthöhlen festgestellt. 
Ein Nachweis der Nutzung als Fledermausquartier konnte nicht erbracht werden.  

 

Streng geschützte Schmetterlingsarten 

Nahrungspflanzen der Raupen streng geschützter Schmetterlingsarten wie Weidenröschen 
und Nachtkerze (Nachtkerzenschwärmer) oder Großer Wiesenknopf (Wiesenknopf-Amei-
senbläulinge) sind im Gebiet nicht vorhanden, so dass die Existenz dieser Schmetterlingsarten 
ausgeschlossen werden kann.  

 

 

Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen / Biologische Vielfalt bei Durchführung 
des Plans 

Biotoptypen 

Die Umsetzung des Bebauungsplanes ist im Bereich der 2. Erweiterung bereits weitgehend 
erfolgt. Zusätzliche erhebliche Auswirkungen sind somit hier nicht zu erwarten. Der noch nicht 
realisierte Pflanzstreifen an der Ostgrenze der 2. Erweiterung wird durch den 
Kompensationsüberschuss von Waldfläche auf dem Grundstück Flurstück 27/0, Flur 7 in der 
Gemarkung Wilsche ausgeglichen. 

Im Änderungsbereich wird durch die Umsetzung des Bebauungsplans der heutige 
Biotoptypenbestand im Bereich der festgesetzten Gewerbeflächen vollständig beseitigt und 
weitgehend durch versiegelte oder bebaute Flächen ersetzt. In den Randbereichen sind 
gärtnerische Grünanlagen zu erwarten. Von der Beseitigung betroffene Biotoptypen sind:   

• Zwergstrauch-Kiefernwald armer, trockener Sandböden“ (WKZ) mit Übergängen zu 
„Sonstigen Kiefernwald armer, trockener Sandböden“ (WKS), Wertstufe III, Umfang 3.214 
m²  

• „Kiefernwald armer, feuchter Sandböden“ (WKF), Wertstufe III, Umfang 1.613 m²  

Der Gesamtumfang der Beseitigung beträgt somit 4.827 m² Waldfläche der Biotopwertstufe 
III.  

Als naturschutzrechtliche Kompensation gemäß § 15(2) BNatSchG ist nach /34/ für Biotope 
der Wertstufe III die Entwicklung des betroffenen Biotoptyps auf gleicher Flächengröße auf 
Biotoptypen der Wertstufe I oder II erforderlich. Der Kompensationsumfang beträgt somit 
4.827 m² Wald. 
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Die forstliche Kompensation wurde nach /46/ in einem gesonderten Gutachten mit einer 
Kompensationshöhe von 1,4 ermittelt. Bei einem Waldverlust in Höhe von 4.827 m² ergibt 
sich somit eine Kompensationsfläche von 6.758 m². 

Die Festsetzung zweier Teilflächen im Nordosten und Südosten des Geltungsbereichs als 
Waldfläche dient dem Schutz und der Erhaltung der dortigen Waldbestände.  

Die Beseitigung des Waldbestandes im Bereich der 3. Erweiterung führt zur Schaffung eines 
offenen Waldrandes und somit zu einer Erhöhung des Windwurfrisikos für den östlich des 
Geltungsbereichs verbleibenden Waldbestand.  

Besonders geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG sind im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans und seinem näheren Umfeld nicht vorhanden. Auswirkungen sind somit nicht 
zu erwarten.  

Ein Teil der Festsetzung von Grünflächen am Ostrand des Geltungsbereichs der 2. Erweiterung 
wird durch die Festsetzungen der 3. Erweiterung als Baufläche überplant. Der Verlust von 
festgesetzten Grünflächen beträgt 1.062 m². 

 

Fauna  

Die Umsetzung des Bebauungsplanes ist im Bereich der 2. Erweiterung bereits weitgehend 
erfolgt. Zusätzliche erhebliche Auswirkungen sind somit hier nicht zu erwarten.  

Im Änderungsbereich wird durch die Umsetzung des Bebauungsplans der heutige 
Biotoptypenbestand im Bereich der festgesetzten Gewerbeflächen vollständig beseitigt und 
weitgehend durch versiegelte oder bebaute Flächen ersetzt. Damit werden auch die Habitate 
der Tierarten beseitigt und durch als Habitat ungeeignete Flächen ersetzt. Bei den betroffenen 
Arten handelt es sich jedoch weitgehend um allgemein häufige und ungefährdete Arten, für 
die der mit der Realisierung der Planungen einhergehende Lebensraumverlust nicht zu 
erheblichen Auswirkungen führt. Für diese Arten stehen ausreichend Ausweichlebensräume 
zur Verfügung.  

Für die gefährdeten Vogelarten Girlitz und Nachtigall stellt der Lebensraumverlust durch die 
Beseitigung des Gehölzbestandes eine erhebliche Beeinträchtigung dar /28/. 

 

Besonderer Artenschutz nach § 44 BNatSchG 

Beeinträchtigungen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 ist es verboten, 

„wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören“ 

Eine Verletzung oder Tötung von Einzelindividuen der besonders geschützten Arten oder eine 
Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen ist insbesondere zu Beginn der 
Bauphase bei der Baufeldräumung möglich. Dabei kann es zu entsprechenden Tatbeständen 
kommen, wenn sich die betroffenen Individuen nicht durch rechtzeitige Flucht der Verletzung 
oder Tötung erfolgreich entziehen können.  

Im vorliegenden Fall sind gehölzbrütende Vogelarten während der Brut- und Aufzuchtphase 
gefährdet.  
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Zur Vermeidung von Tatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 ist es deshalb erforderlich, dass die 
Gehölzbeseitigungen außerhalb der Brut- und Aufzuchtphase im Zeitraum von Anfang 
September bis Ende Februar durchgeführt werden.      

 

Beeinträchtigungen nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 ist es verboten, 

„wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 
zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert“ 

Bei Störungen handelt es sich um äußere Einwirkungen, die sich negativ auf das Energie- 
und/oder Zeitbudget des Tieres auswirken können. Störung unterbricht oder verändert 
andere (lebenswichtige) Aktivitäten, wie Nahrungsaufnahme, Nahrungssuche, Sich-Putzen, 
Brüten, Füttern oder andere Aktivitäten im Zusammenhang mit der Fortpflanzung sowie 
Abläufe in der Entwicklung von Tieren oder ihr Ruhen". Konsequenzen des Störreizes 
entstehen nicht nur auf der Ebene des Individuums (Auswirkungen auf sein Verhalten, seine 
Kondition und Fitness), sie können sich bei einer gravierenden Störung weiter auf die 
Population, die Biozönose und letztlich auf das gesamte Ökosystem auswirken. Je nachdem 
auf welcher Ebene sich die Auswirkungen manifestieren, spricht man von gravierenden oder 
vernachlässigbaren Auswirkungen. Ein Störreiz ist in seiner Wirkung dann gravierend, wenn 
die Anpassungsfähigkeit des Individuums überfordert und seine Fitness gemindert ist, also 
wenn aufgrund einer geänderten Verhaltensweise eine negative Auswirkung auf den 
Energiehaushalt oder eine Beeinträchtigung der Kondition des Individuums erkennbar ist.   

Störempfindliche Arten wurden nicht festgestellt. Auch ist eine erhebliche Zunahme der 
Schallemissionen aufgrund der festgesetzten Emissionskontingente nicht zu erwarten. 

Tatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 werden im Zusammenhang mit dem Vorhaben somit nicht 
erwartet. 

 

Beeinträchtigungen nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 ist es verboten, 

„Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören“. 

Nach § 44 Abs. 5  

„Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne des § 
18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, gelten die 
Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV 
Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder 
solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 
aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf 
damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das 
Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff 
oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 
weiterhin erfüllt wird.“ 

https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/15.html
https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/18.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:31992L0043&locale=de
https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/54.html
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Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 
sind im vorliegenden Fall durch die Beseitigung von Waldbeständen in ihrer Funktion als 
Bruthabitate Gehölz bewohnender Vogelarten betroffen. Für die Gehölz bewohnenden 
Vogelarten kann nicht davon ausgegangen werden, dass im direkten Umfeld ausreichend 
vergleichbare Biotopstrukturen weiterhin zur Verfügung stehen, so dass die ökologische 
Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Deshalb ist für diese Arten eine 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahme zur dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktion 
(CEF) erforderlich, um Tatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 zu vermeiden. 

 

 

 

Schutzgut Boden 

Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Der Boden hat wesentliche Funktionen im Natur- und Landschaftshaushalt. Im Stoffkreislauf 
finden u. a. Filterung, Speicherung, Pufferung und Umwandlung verschiedener Stoffe statt. 
Der Boden stellt den Wurzelraum für die Vegetation sowie den Lebensraum für 
Bodenlebewesen dar. Darüber hinaus ist der Boden Produktionsgrundlage für die menschliche 
Ernährung, ist Siedlungsstandort und als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte bedeutsam. 
(vgl. § 2 BBodSchG)  

Im Allerurstromtal, als Hauptschmelzwasserableitung in der Saale-Kaltzeit, haben sich 
hauptsächlich Kiese und Sande abgelagert. In der darauf folgenden Weichsel-Kaltzeit haben 
sich Flugsandablagerungen und Dünen gebildet. 

Die Dünenbildungsprozesse kamen bei einsetzendem mildem Klima weitgehend zur Ruhe. Sie 
setzten sich aber im Mittelalter durch Rodungen, Plaggenhieb und Überweidung weiter fort. 
Erst mit den Aufforstungen der Kiefer im 19. und 20. Jahrhundert wurden die Dünen wieder 
passiv. 

Der vom Bebauungsplan betroffene Landschaftsbereich wird daher von quartären Flugsanden 
und Dünen gebildet. Daraus haben sich nach /40/ vorwiegend Podsole und Podsol-
Braunerden, die z.T. vergleyt sind, gebildet. Die Podsolierung ist durch Humusauswaschungs- 
und Eisenoxidanreicherungsprozesse gekennzeichnet und tritt vorwiegend auf sauren 
Sandböden auf. 

Die wichtigsten Bodeneigenschaften sind Tiefgründigkeit, geringe Kapazität für 
pflanzenverfügbares Wasser, gute Durchlüftung, geringe Nährstoffnachlieferung, mittleres 
Bindungsvermögen, Neigung zur Winderosion und geringe Bodengüte (Bodenwertzahlen 
zwischen 10 - 35 Punkten).  

Die Forstliche Standortkarte charakterisiert den Bereich der Dünen als mäßig 
sommertrockenen, im tieferen Untergrund mäßig frischen Standort mit einem mittleren 
Grundwasserflurabstand von über 300 cm. 

Im September 2016 wurde eine systematische, bodenkundliche Kartierung des 
Dünenkomplexes durchgeführt /47/.  

Die Abgrenzung der Bodentypen zueinander erfolgte nach dem Geländebefund in Verbindung 
mit dem Relief. Auf allen nach Höhenlage und Morphologie als Düne zu identifizierenden 
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Standorten wurden Podsole und Regosol- Podsole festgestellt. Es ist daher anzunehmen, dass 
auf dem gesamten Dünenbereich diese Bodentypen anzutreffen sind. 

Im Bereich des ehemaligen Schlatts wurden unterschiedlich mächtige Niedermoorbildungen 
angetroffen, die durch Entwässerung bereits stark abgesetzt und geschrumpft sind. Erst ab 
einer Torfmächtigkeit von 30 cm spricht man diese Böden im Hauptbodentyp als 
Mulmniedermoor an. Sind die Torfhorizonte geringmächtiger, sind sie als Übergangsböden zu 
den Gleyen anzusprechen (Mulmniedermoor- Gley). 

Im größten Teil des ehemaligen Schlatts sind diese Böden wahrscheinlich in historischer Zeit 
überweht worden und mit einer bis zu 75 cm mächtigen Flugsanddecke überdeckt worden. 
Auf den aufgewehten Sanden haben sich inzwischen Regosol- Podsole und Podsole entwickelt. 

Der Bereich des ehemaligen Schlatts lässt sich im Gelände durch den Bewuchs mit Birken 
ableiten. Kiefern kommen hier nur untergeordnet vor, während sie auf den Dünenbereichen 
dominieren. 

Durch die teilweise Überdeckung der Moorbildungen ergibt sich eine unterschiedlich tiefe 
Lage der Torfhorizonte. Nur in einem kleinen Bereich stehen die Torfe noch an der Oberfläche 
an.  

Zum Zeitpunkt der Geländeaufnahmen lagen die Grundwasserstände im Bereich des 
ehemaligen Schlatts zwischen 90 und 180 cm unter Flur. Im Bereich der nicht überdeckten 
Moorbildungen (Mulmniedermoor und Mulmniedermoor- Gleye) lag der Grundwasserstand 
damit zwischen 55 und 90 cm unterhalb des Torfkörpers (vgl. Tabelle 1). dadurch wird der 
Torfkörper belüftet und unterliegt den Prozessen der Setzung, Schrumpfung und 
Humifizierung. Ist die Grundwasseramplitude groß genug (GW Anstieg um mindestens 55 bis 
90 cm), kann der Torf zumindest zeitweise im Winterhalbjahr noch von Grundwasser gefüllt 
sein und diese Prozesse werden dadurch zeitweise unterbunden.  

Die Horizonte unterhalb des Torfkörpers waren im Vergleich zu den Flugsanden etwas 
schluffiger ausgebildet (Su3: mittel schluffiger Sand). Diese etwas bindigere Bodenart kann die 
Versickerung des Niederschlages etwas verzögern, wodurch möglicherweise auch durch das 
Auftreten von lokalem Stauwasser im Bereich des ehemaligen Schlatts oberflächlich zeitweise 
Wasserflächen entstehen können. Auch die starke Verdichtung des Torfkörpers durch 
Setzungsvorgänge kann einen solchen Wasserstau begünstigen. Die 5 bis 20 cm mächtige 
trockene Litterschicht auch über dem Torfkörper zeigt jedoch für den überwiegenden Teil des 
ehemaligen Schlatts offensichtlich ganzjährig trockene Verhältnisse an. 

Die Verteilung der Bodentypen im Untersuchungsgebiet zeigt die folgende Abbildung. 
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Verteilung der Bodentypen im Dünengebiet. ꟷ ꟷ ꟷ: Abgrenzung der 3. Erweiterung   

 

 

Bereiche mit besonderen Werten von Böden 

Im Rahmen der Bewertung der besonderen Werte von Böden werden nach /29//30/  

• Böden mit besonderen Standorteigenschaften (Extremstandorte)  

• Naturnahe Böden 

• Böden mit naturgeschichtlicher Bedeutung 

• Böden mit kulturgeschichtlicher Bedeutung  

• Sonstige seltene Böden 

berücksichtigt.  

 

Böden mit besonderen Standorteigenschaften (Extremstandorte)  

Böden mit besonderen Standortbedingungen sind entweder sehr trockene, sehr nasse, sehr 
nährstoffarme Böden oder Salzböden des Binnenlandes. Entsprechende Extremstandorte sind 
im Änderungsbereich nicht vorhanden. 

 

Naturnahe Böden 

Als naturnah werden Böden bezeichnet, die zwar geringfügig anthropogen beeinflusst, in 
ihren Bodeneigenschaften jedoch weitgehend unbeeinträchtigt sind. Bewertungsgrundlage 
für naturnahe Böden sind ein ungestörter Profilaufbau, keine oder nur geringe Entwässerung 
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und keine neuzeitliche Ackernutzung. Diese Bewertungskriterien werden durch die Böden im 
Bereich des Dünenkomplexes im Erweiterungsbereich erfüllt. Diese sind somit als Böden 
besonderer Bedeutung aufgrund ihrer Naturnähe einzustufen. 

 

Böden mit naturgeschichtlicher Bedeutung 

Der Dünenkomplex im Änderungsbereich sowie seine östliche Fortsetzung ist im Rahmen des 
Landschaftsrahmenplans als geowissenschaftlich wichtiges Objekt gekennzeichnet und stellt 
deshalb ein Wert- und Funktionselement von besonderer Bedeutung dar.  

Das Dünengebiet Brenneckes Berg - Weiland ist mit seiner 

• Ineinanderstaffelung mehrerer Parabeldünen des Holozän 

• inkompletten Parabeldüne des Weichsel-Glazials 

• überlagerten Altdüne 

• beachtlichen Relief-Energie von 13 m 

• Deflations-Mulde / verlandendes und verlandetes Schlatt 

eine idealtypische Konstellation von Akkumulationsformen mit vermoorter Deflationsmulde 
und stellt eine modellhafte Formausprägung auf kleinster Fläche mit geringer künstlicher 
Beeinflussung (naturnaher Charakter) dar. Neben dem Katzenberg ist es das letzte weitgehend 
erhaltende Dünenrelief im Stadtgebiet. /41/ 

Generell ist hervorzuheben, dass im Gebiet der Oberen Allerniederung ehemals zahlreiche 
Binnendünengebiete anzutreffen waren. Im Zuge der Industrialisierung und 
Siedlungsexpansion sind viele dieser Gebiete zerstört oder anthropogen überprägt worden, 
so dass heute nur noch wenige von ihnen in ihrer natürlichen Form erhalten sind. Das 
Dünengebiet Brenneckes Berg ist eines dieser Binnendünengebiete. Die „Ineinanderstaffelung 
mehrerer Parabeldünen“ ist vor Ort erkennbar und unverändert. Das Gelände weist daraus 
resultierend ein stark variables Relief mit Höhenunterschieden von bis zu 13 m auf. Es sind 
sowohl weichselzeitliche Altdünen als auch holozäne Jungdünen erhalten, was ein Alter des 
Gebietes auf mindestens 12.000 Jahre festlegt. Das Schlatt (eine vernäßte Deflationsmulde) 
ist ebenfalls noch vorhanden, Das Gebiet Brenneckes Berg ist somit für das Verständnis der 
spätglazialen bis holozänen Landschaftsentwicklung sehr wertvoll. 

Im Vergleich der Dünengebiete in und um Gifhorn stellt das Gebiet Brenneckes Berg das 
besterhaltene Dünengebiet im Stadtgebiet von Gifhorn dar. Die Akkumulationsformen 
(Dünen) und die vermoorte Deflationsmulde (Schlatt) treten hier in nahezu natürlicher Form 
auf kleinem Raum auf. Obwohl das Dünengebiet an seiner westlichen Grenze durch 
vorhandene Bebauung bereits leicht angegriffen wurde, ist der verbleibende Großteil des 
Dünengebietes in seiner Natürlichkeit sehr gut erhalten ist und weist alle geologisch bzw. 
geomorphologisch wichtigen Strukturen eines Binnendünengebietes auf. /48/ 

 

Böden mit kulturgeschichtlicher Bedeutung  

Es handelt sich um Böden, die aufgrund ihrer historischen Nutzungsform die Kulturgeschichte 
des Standortes bzw. der Landschaft widerspiegeln. Entsprechende Bodenausprägungen wie 
Plaggenesche, Heidepodsole, Wölbäcker, Beete und Beetstrukturen, Terrassenäcker oder 
Wurten sind im B-Plangebiet nicht vorhanden.  
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Sonstige seltene Böden 

Als sonstige seltene Böden werden alle Bodeneinheiten erfasst, die bezogen auf die 
landesweite bzw. regionale Verbreitung einen sehr geringen Flächenanteil einnehmen. Die im 
B-Plangebiet vorkommenden Podsole und ihre Übergangsformen gelten als häufige 
Bodeneinheiten.  

 

Vorbelastungen 

Die Böden im westlichen Teil des Bebauungsplans (2. Erweiterung) sind durch Bodenabtrag 
und- umlagerung und die nahezu flächendeckende Bebauung und Versiegelung in ihren 
Eigenschaften und Funktionen weitgehend überprägt bzw. beseitigt worden.  

Altlasten, Altlastenverdachtsflächen oder Bodenverunreinigungen sind nach derzeitigem 
Kenntnisstand im Änderungsbereich nicht vorhanden. 

Nach Auskunft des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen 
kann nicht davon ausgegangen werden, dass keine Kampfmittelbelastung  im Planungsbereich 
vorliegt. 

 

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden bei Durchführung des Plans 

Erhebliche Auswirkungen von natürlichen Bodenfunktionen sind dann zu erwarten, wenn 
festgestellte Wert- und Funktionselemente von besonderer Bedeutung überbaut oder auf 
ähnliche Weise beeinträchtigt werden.  

Im Bereich der 2. Erweiterung des B-Plans Nr. 37 sind die Böden durch die vorhandene 
Bebauung/Versiegelung bereits so stark überformt, dass erhebliche Auswirkungen auf das 
Schutzgut Boden in diesem Bereich nicht zu erwarten sind.  

Die Realisierung der Festsetzungen im Änderungsbereich wird zur vollständigen Beseitigung der 
vorhandenen Bodenfunktionen und –eigenschaften durch Bodenabtrag und –umlagerung und 
anschließende großflächige Versiegelungen und Verdichtungen in den Bau- und 
Straßenverkehrsflächen führen. Die Festsetzung Industriegebiet im Erweiterungsbereich 
umfasst 6.150 m². Bei einer GRZ von 0,9 können somit 5.535 m² bebaut werden und stellen 
somit den Eingriffsumfang dar.  

Die verursachten Eingriffe in die dort vorhandenen Wert- und Funktionselemente von 
besonderer Bedeutung werden nach den gewählten einschlägigen Verfahren /27//28//38/ 
durch eine additive Kompensation im Verhältnis 1:1 entsprechend einem 
Kompensationserfordernis von 5.535 m² kompensiert.  

Durch das ausgewiesene Industriegebiet im Änderungsbereich wird der östliche Randbereich 
des ehemaligen Schlattszwischen den Dünen in Anspruch genommen. Durch Bodenabtrag in 
diesem Randbereich besteht die Gefahr, dass der sich in Richtung Osten erstreckende und zu 
erhaltende Muldenbereich außerhalb des Erweiterungsbereichs einer zunehmenden 
Entwässerungswirkung ausgesetzt wird. 

 

 

 

Schutzgut Wasser 
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Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Die hydrogeologische Situation in Gifhorn ist durch die Trennung des 
Grundwasservorkommens in zwei Grundwasserstockwerke gekennzeichnet. Die quartären 
drenthestadialen Sande und Kiese bilden das obere Grundwasserstockwerk. Unterhalb der bis 
zu 15 m mächtigen Sande liegt die Drenthe-Hauptmoräne mit einer Mächtigkeit von max. 20 
m und bildet die trennende Einheit zwischen dem oberen und unteren Grundwasserleiter. Die 
Grundwasserstockwerke sind durch sandig-kiesige Lockersedimente aufgebaut und durch 
geringdurchlässige Grundmoränenablagerungen mit hohem Ton- und Schluffanteil getrennt.  

Die Lage der Grundwasseroberfläche wird zwischen 50 (nordwestlich Stadtgebiet) und 52,5 
(südöstlich Stadtgebiet) mNN angegeben. Damit ist die GW-Fließrichtung großräumig nach 
NW in Richtung Allerniederung ausgerichtet. Die Grundwasser-Neubildung wird mit 101-150 
mm/a angegeben und ist als mittel einzustufen und erreicht somit eine allgemeine Bedeutung. 
/40/ 

Natürliche Oberflächengewässer sind im Geltungsbereich und seinem näheren Umfeld nicht 
vorhanden. An der Ostgrenze des Firmengeländes Egger befand sich ein künstlich 
geschaffenes Regenrückhaltebecken mit permanenter Wasserführung, das im Rahmen der 
aktuellen Baumaßnahme innerhalb des Firmengeländes verlegt wurde .  

 

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser bei Durchführung des Plans 

Eine Neuordnung der bestehenden Regenentwässerung ist nicht geplant. Zur Versickerung 
geeignetes Regenwasser wird über Sickereinrichtungen auf dem Grundstück versickert. Dabei 
werden Teilflächen zentral in einem Versickerungsbecken entwässert oder diffus im 
Randbereich der Wege oder im Parkplatzbereich über Rasengittersteinbeläge entwässert. 
Erhebliche Auswirkungen sind hierdurch nicht zu erwarten, weil die Niederschläge über die 
Versickerung vor Ort dem Grundwasser zugeführt werden und relevante Beeinflussungen der 
Grundwasserneubildung somit nicht zu erwarten sind.  

 

 

 

Schutzgüter Klima / Luft 

Bestandsbeschreibung und -bewertung  

 

Klimatische Situation 

Großklimatisch betrachtet liegt Gifhorn im Bereich des maritim geprägten Westwindgürtels 
mit kühl-gemäßigten Sommern und mäßig-kalten Wintern. Gelegentlich setzt sich jedoch auch 
kontinentaler Einfluss mit längeren Phasen hohen Luftdrucks durch.  

Im Änderungsbereich lassen sich zwei klimatische Räume unterscheiden: 

• belastetes Gewerbeklima innerhalb der Bebauung 

• ausgeglichenes Waldklima im Bereich des Kiefernforstes 

Insbesondere das Waldklima ist aufgrund seiner ausgleichenden Wirkung hinsichtlich 
Temperaturunterschieden und als Frischluftproduzent als Wert- und Funktionselement von 
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besonderer Bedeutung zu betrachten. Dokumentiert werden die besonderen Funktionen 
durch die Darstellung als Klimaschutzwald in der Waldfunktionskarte.  

 

Lufthygienische Situation 

Bezüglich der Beschreibung der lufthygienischen Situation kann auf die Messergebnisse des 
landesweiten Lufthygienischen Überwachungssystem Niedersachsen (LÜN) zurückgegriffen 
werden /33/. LÜN erfasst und untersucht die Belastung der Luft durch partikuläre und 
gasförmige Stoffe in Niedersachsen durch ein landesweites Messnetz. Da im Raum Gifhorn 
keine Messstation liegt, sind Messwerte für die lokale Situation nicht vorhanden.  

Der aktuelle Jahresbericht stellt die landesweite Situation für das Jahr 2006 dar. Im 
Mittelpunkt der Betrachtung stehen die Schadstoffe Partikel (Feinstaub, PM10), 
Stickstoffdioxid (NO2)und Stickstoffoxide, Schwefeldioxid, Ozon, Benzol und Kohlenmonoxid. 
Insgesamt sind vor allem die Schadstoffkomponenten PM10, Ozon und NO2 näher zu 
betrachten, da hier kritische Belastungen im Hinblick auf die geltenden Grenzwerte vorliegen. 
Bei PM10 und NO2 sind insbesondere die Verkehrsstationen betroffen, da es sich hier um 
lokale Ausprägungen auf Grund hohen Verkehrsaufkommens in sog. Straßenschluchten 
handelt. Für das B-Plangebiet und sein Umfeld ist eine vergleichbare Situation nicht gegeben, 
sodass von einer Einhaltung der geltenden Grenzwerte ausgegangen werden kann. Die 
Jahresmittelwerte für Ozon sind in ländlichen Gebieten, aufgrund der geringeren lokalen 
Immissionen von Ozon abbauenden Stoffen wie NO, eher höher als in Ballungsgebieten. Somit 
ist auch für den Raum Gifhorn von erhöhten Ozon-Konzentrationen wie in anderen ländlichen 
Gebieten Niedersachsens auszugehen. Überschreitungen der Grenzwerte für Ozon sind nicht 
auszuschließen. Für die übrigen vom LÜN erfassten Schadstoffe sind landesweit keine 
Grenzwertüberschreitungen ermittelt worden.  

Die lufthygienische Situation kann für den Raum Gifhorn als eher wenig belastet eingestuft 
werden.  

 

Vorbelastungen 

Die Bundesstraße B 4 mit DTV > 10.000 stellt für die Lufthygiene im Änderungsbereich eine 
hohe Vorbelastung dar.  

 

Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima/Luft bei Durchführung des Plans 

Die Realisierung der geplanten Erweiterung hat die Inanspruchnahme von Waldklimatopen 
zur Folge.  

Über die Verringerung des Waldanteils von ca. 0,5 ha gehen klimatische Ausgleichsräume 
verloren. Die verbleibenden Waldflächen (ca. 7-8 ha) im Bereich der Düne können aufgrund 
ihrer Größe die positiven Funktionen für die Lufthygiene weiterhin wahrnehmen. Ein Wald-/ 
Bestandsklima mit seinen positiven ausgleichenden Wirkungen auf hohe 
Temperaturamplituden wird auch nach der Realisierung des B-Planes auf den verbleibenden 
Waldflächen erhalten bleiben. 

Eine Beeinflussung der lufthygienischen Situation ist aufgrund fehlender Vorhaben bedingter 
Schadstoffemissionen nicht zu erwarten.  

Erhebliche Auswirkungen sind somit insgesamt nicht zu erwarten. (§ 1a Abs. 3 BauGB, § 1f 
BNatSchG, § 1 BImSchG)   
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Schutzgut Landschaft 

Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Unter dem Schutzgut Landschaft wird das Landschaftsbild als die äußere, sinnlich 
wahrnehmbare Erscheinung von Natur und Landschaft verstanden. Nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 
BNatSchG sind als Wert gebende Kriterien die Eigenart, die Vielfalt und die Schönheit von 
Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen und als Erlebnis- und 
Erholungsraum. Die Erfassung der Landschaft berücksichtigt die Strukturelemente (z.B. 
Vegetationsformen, Relief, Gewässer, Nutzungen) und deren Ausprägung. Für die 
Betretbarkeit und den Aufenthalt in der Landschaft werden Wege und andere 
Infrastrukturelemente erfasst. 

Das Landschaftsbild im Bereich der 2. Erweiterung wird durch die vorhandenen Werksanlagen 
der Fa. Egger geprägt. Eigenart, Vielfalt und Schönheit von Natur und Landschaft sind hier nur 
sehr gering ausgeprägt. Gliedernde und belebende Landschaftselemente sind hier lediglich 
mit einige Gehölzbeständen entlang der Änderungsbereichsgrenzen im Westen und Norden 
vorhanden.  

Der Bereich östlich des bestehenden Firmengeländes ist geprägt durch einen mit überwiegend 
Kiefernforst bewaldeten Dünenkomplex in einer Gesamtausdehnung von ca. 7 bis 8 ha. Der 
Komplex weist eine hohe Reliefenergie (ca. 13 m) auf einem sehr begrenzten Raum auf. 
Unterschiedlich hohe Dünen sind in einer ineinander gestaffelten Abfolge in Kombination mit 
einer langgezogenen Deflationsmulde vorhanden. Dabei sind die unterschiedlichen 
Bodenfeuchteverhältnisse nicht nur anhand der zeitweise vorhandenen Wasserfläche im 
Muldenbereich sondern auch an dem Wechsel der Vegetation zwischen Kiefernforst und 
Birken dominiertem Wald ablesbar.  

Eigenart: der Dünenkomplex repräsentiert einen für die Landschaftseinheit „Aller-Oker-Tal“ 
typischen Landschaftsbereich und besitzt damit einen hohen Grad an Eigenart. Weitgehend 
vom Menschen unbeeinflusst weist er einen hohen Natürlichkeitsgrad auf. Wertmindernd 
sind die nicht standortgerechte Aufforstung mit der Baumart Waldkiefer und in kleineren 
Teilbereichen vorhandenen Beeinträchtigungen durch Sandabgrabungen zu nennen.      

Vielfalt: eine hohe Reliefenergie, der Wechsel unterschiedlicher Vegetationsgesellschaften, 
der Wechsel unterschiedlicher morphologischer Strukturen sowie die unterschiedlichen, 
ablesbaren Bodenwasserverhältnisse bedingen eine hohe Vielfalt der landschaftstypischen 
Strukturen.     

Im Dünenkomplex ist keine Erholungsinfrastruktur installiert worden. Die Anwohner haben 
sich den frei zugänglichen Landschaftsteil durch Trampelpfade selbst erschlossen.   

Der Landschaftsplan stellt den hohen Erlebniswert der Struktur aufgrund der 
abwechslungsreichen und markanten Geländegestalt der Düne sowie des alten 
Baumbestandes heraus /19/.   

Die Bundesstraße B 4 mit DTV > 10.000 stellt mit ihren Lärmimmissionen im Änderungsbereich 
eine hohe Vorbelastung dar.  

Insgesamt stellt der Dünenkomplex mit einer hohen Wertstufe für die Bewertung des 
Landschaftsbildes ein Wert- und Funktionselement von besonderer Bedeutung dar.  
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Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft bei Durchführung des Plans 

Das vorhandene Industriegebiet sowie die geplante Erweiterung ist aufgrund der 
topographischen Lage (Relief/Vegetation) von angrenzenden Orten mit Aufenthaltsqualitäten 
(Wohngebiet im Nordosten) nicht oder nur schwer einsehbar.  

Die Anpassung der Höhenfestsetzung von 11 auf 15 m für den gesamten Änderungsbereich 
lässt auch für die bereits bestehenden Anlagenteile eine Aufstockung zu. Jedoch wird auch 
eine Gebäudehöhe von 15 m durch Relief und Vegetation weitgehend abgeschirmt und fügt 
sich in die bereits bestehende Gewerbebebauung im Umfeld ein. Auch im Vergleich mit 
niedriger Wohnbebauung bleibt die Maßstäblichkeit weiterhin gewahrt. Eine erhebliche 
Auswirkung ist somit nicht zu erwarten. 

Die 3. Erweiterung nimmt den westlichen Randbereich des Dünenkomplexes in Anspruch. In 
diesem ca. 0,6 ha umfassenden Randbereich werden in untergeordnetem Umfang Teile des 
ca. 7-8 ha umfassenden Dünenkomplexes überprägt und in ihrer hohen Bedeutung entwertet 
sowie für Erholungssuchende unzugänglich. Der weitaus überwiegende Teil des 
Dünenkomplexes bleibt erhalten und erfüllt auch zukünftig seine positiven Funktionen für das 
Landschaftsbild und die Erholungsfunktion. Erhebliche Auswirkungen aus das Schutzgut 
Landschaft sind somit nicht zu erwarten. 

Durch die 3. Erweiterung des Betriebsgeländes der EGGER Kunststoffe GmbH & Co. KG ist 
keine im Sinne der 16. BImSchV erhebliche Zunahme des Straßenverkehrs zu erwarten. Zu-
sätzliche Verkehrsgeräusche auf dem Betriebsgrundstück sind nach Ziffer 7.4 der TA-Lärm der 
Anlage zuzurechnen und müssen in den in der schalltechnischen Untersuchung, Kapitel 5.9, 
dargestellten Reserven enthalten sein. 

Insgesamt sind somit für das Schutzgut Landschaft keine erheblichen Auswirkungen zu 
erwarten. 

 

 

 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Nach § 3 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG) sind Kulturdenkmale im Sinne des 
Gesetzes Baudenkmale, Bodendenkmale und bewegliche Denkmale. Es handelt sich um 
bauliche Anlagen, Teile baulicher Anlagen, Grünanlagen, mit dem Boden verbundene oder im 
Boden verborgene Sachen, Sachgesamtheiten und Spuren von Sachen, bewegliche Sachen 
und Sachgesamtheiten, die von Menschen geschaffen oder bearbeitet wurden oder 
Aufschluss über menschliches Leben in vergangener Zeit geben und an deren Erhaltung wegen 
ihrer geschichtlichen, künstlerischen, wissenschaftlichen oder städtebaulichen Bedeutung ein 
öffentliches Interesse besteht. 

Bau- und Bodendenkmäler sind im B-Plangebiet nicht vorhanden.  

Als sonstige Sachgüter im Sinne des UVPG werden raumwirksame körperliche Gegenstände 
berücksichtigt, deren vorzeitiger Verlust durch ein Vorhaben zu umweltrelevanten 
Folgewirkungen bei Abriss und Wiederherstellung führt. Diese Umweltauswirkungen werden 
durch den Verbrauch von Ressourcen und Energie sowie durch das Aufkommen von Abfall 
hervorgerufen. I. d. R. handelt es sich um bauliche Anlagen. Auch Flächen mit begrenzter 
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Verfügbarkeit oder besonderer Eignung (z.B. Rohstofflagerstätten) werden unter sonstigen 
Sachgütern verstanden.  

 

Im Änderungsbereich und dessen näheren Umfeld existieren folgende Sachgüter: 

• Gewerbebebauung im Änderungsbereich des Bebauungsplans sowie Wohn- und 
Gewerbebebauung im unmittelbaren Umfeld des Änderungsbereichs 

• Verkehrsweg B 4 (Gifhorner Straße)  

 

Auswirkungen auf das Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter bei Durchführung des 
Plans 

Auswirkungen auf Kulturgüter sind nach dem jetzigen Kenntnisstand über den Bestand nicht 
zu erwarten. Bei Bauarbeiten können jedoch jederzeit archäologische Funde und Fundstellen 
entdeckt werden. Daher ist zu beachten, dass während der Erdarbeiten entdeckte Funde oder 
auffällige Bodenverfärbungen gemäß § 14 NDSchG der zuständigen Denkmalbehörde, der 
Gemeinde oder einem Beauftragten der archäologischen Denkmalpflege zu melden sind und 
der Fund und die Fundstelle in unverändertem Zustand zu erhalten sind. 

Hinsichtlich der Kultur- und sonstigen Sachgüter sind erhebliche Auswirkungen nicht zu 
erwarten.  

 

 

 

Wechselwirkungen 

Beschreibung 

Die Benennung von Wechselwirkungen innerhalb der Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB ist 
als Ausdruck eines ganzheitlich-ökosystemaren Umweltbegriffs zu verstehen. 
Wechselwirkungen stehen dabei für die Dynamik (Prozesshaftigkeit des Naturhaushalts). Sie 
charakterisieren die Stoff- und Energieflüsse zwischen den Bestandteilen des Gesamtsystems. 
Der Begriff nimmt Bezug auf alle Schutzgüter.  

Wechselwirkungen sind die zwischen den verschiedenen Schutzgütern auftretenden 
Wirkungszusammenhänge und Abhängigkeiten. So bildet die Kombination der 
Standortfaktoren Boden und Grundwasser mit den klimatischen Standortverhältnissen die 
Voraussetzung für die Ansiedlung von Pflanzen und Tieren. Die generelle Abhängigkeit von 
diesen abiotischen Standortbedingungen führt dazu, dass eine fachlich korrekte Bewertung 
des Schutzgutes Tiere und Pflanzen schutzgutübergreifende Wechselwirkungen einbezieht. 
Wechselwirkungen innerhalb der Schutzgüter (Beispiel: faunistische Bezüge zwischen 
Teillebensräumen) sind als definitorische Bestandteile der Schutzgüter anzusehen. Daraus 
wird deutlich, dass Wechselwirkungen nicht als zusätzliches Schutzgut zu betrachten sind.  

 

Auswirkungen auf die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern bei Durchführung des 
Plans 

In den vorangegangenen Kapiteln wurden die direkten Auswirkungen des Vorhabens auf die 
einzelnen Schutzguter getrennt dargestellt. Darüber hinaus wurden auch indirekte, erst über 
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Wirkungsketten entstehende Auswirkungen berücksichtigt. Beispielhaft sei hier die 
Verringerung der Grundwasserneubildung aufgrund von Bodenversiegelungen genannt. 
Weitere über das bereits dargestellte Maß hinausgehende Wirkungsketten mit relevanten 
Auswirkungen konnten nicht ermittelt werden.  

Die gesonderte Darstellung der schutzgutübergreifenden Wechselwirkungen ist sinnvoll in 
den Fällen, wenn die Gesamtcharakteristik, Bedeutung und auch die spezifische 
Empfindlichkeit eines Raumes maßgeblich von intensiven Wechselwirkungen zwischen den 
Schutzgütern bestimmt wird. Im vorliegenden Fall ist aufgrund der Gebietscharakteristik nicht 
von entsprechenden Verhältnissen auszugehen. 

 

 

 

Schutzgebiete 

Darstellung der Schutzgebiete  

Schutzgebiete oder Schutzobjekte sind im Änderungsbereich und seinem näheren Umfeld 
nicht vorhanden. 

Der Landschaftsplan von 1995 /19/ sieht für den Bereich der bewaldeten Düne die 
Voraussetzungen für eine Ausweisung als Geschützter Landschaftsbestandteil nach § 28 
Niedersächs. Naturschutzgesetz (NNatG), heute § 29 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) als 
erfüllt an. Diese Empfehlung wurde bis heute nicht rechtsverbindlich umgesetzt.  

/19/Besonders geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG sind im Änderungsbereich des 
Bebauungsplans und seinem näheren Umfeld nicht vorhanden. Bereits im Rahmen der 
Erstellung des Landschaftsplans wurde für das gesamte Stadtgebiet eine flächendeckende 
Erfassung der geschützten Biotope vorgenommen. Im Planungsbereich erfolgte keine 
Ausweisung eines Biotops. Darüber hinaus wurden im Rahmen der Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 37, 2. Erweiterung sowie aktuell zur 3. Erweiterung jeweils nochmal eine 
weitere Überprüfung der Schutzwürdigkeit des Dünenkomplexes anhand neuerer 
Kartierungen und Erkenntnisse vorgenommen /42/. Eine Schutzwürdigkeit nach § 30 
BNatSchG konnte in keinem Fall bejaht werden.  

Das FFH-Gebiet DE 3021-331 Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker befindet sich ca. 
260 m westlich des Geltungsbereichs und ca. 420 m westlich der 3. Erweiterung.  

Es handelt sich um Niederungen relativ naturnaher Tieflandflüsse mit vielfältigem 
Biotopmosaik. Oft durch Flutmulden und Dünen bewegtes Gelände. Zahlreiche Altwässer, 
Auengrünland, Sandmagerrasen, gehölzfreie Sumpfvegetation, Auwälder u. a., 
Kirchengebäude in Ahlden. 

 

Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-Richtlinie  

Code Bezeichnung 

7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7210 Sümpfe und Röhrichte mit Schneide 

6230 Artenreiche Borstgrasrasen 

6410 Pfeifengraswiesen 
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6430 Feuchte Hochstaudenfluren 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen 

9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandböden mit Stieleiche 

91D0 Moorwälder 

91E0 Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder 

91F0 Hartholzauenwälder 

9160 Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder 

9110 Hainsimsen-Buchenwälder 

9130 Waldmeister-Buchenwälder 

2310 Sandheiden mit Besenheide und Ginster auf Binnendünen 

3270 Flüsse mit Gänsefuß- und Zweizahn-Gesellschaften auf Schlammbänken 

4030 Trockene Heiden 

5130 Wacholderbestände auf Zwergstrauchheiden oder Kalkrasen 

3260 Fließgewässer mit flutender Wasservegetation 

2330 Offene Grasflächen mit Silbergras und Straußgras auf Binnendünen 

3130 Nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche Stillgewässer mit Strandlings- oder 
Zwergbinsen-Gesellschaften 

3150 Natürliche und naturnahe nährstoffreiche Stillgewässer mit Laichkraut- oder 
Froschbiss-Gesellschaften 

3160 Dystrophe Stillgewässer 

 

Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie und nach Anhang I Vogelschutzrichtlinie 

Gruppe Artname 

Säugetiere Castor fiber, Lutra lutra, Myotis bechsteinii, Myotis dasycneme, Myotis 
myotis 

Amphibien / Reptilien Triturus cristatus 

Fische Aspius aspius, Cobitis taenia, Cottus gobio, Lampetra fluviatilis, 
Lampetra planeri, Misgurnus fossilis, Petromyzon marinus, Rhodeus 
amarus, Salmo salar 

Wirbellose Tiere Leucorrhinia pectoralis, Ophiogomphus cecilia 

 

Auswirkungen auf die Schutzgebiete bei Durchführung des Plans 

Eine direkte Flächeninanspruchnahme im FFH-Gebiet erfolgt nicht. Die von den Änderungen 
und der Erweiterung des Bebauungsplans ausgehenden Schallemissionen sind relativ gering 
und werden von der zwischen dem Geltungsbereich und dem FFH-Gebiet verlaufenden 
Bundesstraße 4 vollkommen überlagert. Eine Erhöhung der Schallimmissionen im FFH-Gebiet 
ist deshalb ausgeschlossen. Die geringfügigen Veränderungen der Baugrenzen und der 
Bauhöhen im Geltungsbereich der 2. Erweiterung führen zu keinen Beeinträchtigungen von 
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Strukturen oder Funktionen, die von Bedeutung für die Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-
Gebietes sein könnten. Der zu beseitigende Waldbestand im Bereich der 3. Erweiterung weist 
keine Verbindungs-, Vernetzungs- oder Trittsteinfunktion für die Lebensräume nach Anhang I 
der FFH-Richtlinie, die Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie oder die Arten des Anhangs I 
der Vogelschutzrichtlinie des FFH-Gebietes auf. Erhebliche Auswirkungen der Änderungen 
oder der Erweiterung des Bebauungsplanes auf die Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-
Gebietes können ausgeschlossen werden. 

 

 
Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung des B-Plans (Status 
quo) 

Unter der Annahme einer Nichtdurchführung des Bebauungsplans ist von einem weitgehend 
unveränderten Fortbestand des Status quo auszugehen. Anderweitige Planungen oder 
Vorhaben im Bereich des Änderungsbereichs und seinem näheren Umfeld sind nicht bekannt. 

 

 
 

5. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich 
nachteiliger Auswirkungen 

Die Darlegung der Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen 
ist ein wesentlicher Bestandteil der Dokumentation der Umweltprüfung durch den 
Umweltbericht. Die im vorhergehenden Kapitel beschriebenen Auswirkungen sind bereits 
unter der Voraussetzung bewertet worden, dass diese Maßnahmen umgesetzt werden. 

Planerische Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sind  in den Bebauungsplan Nr. 37 
„Heidland Nord“, 3. Erweiterung, der im Parallelverfahren aufgestellt wird, integriert worden. 
Sie sind das Ergebnis des planerischen Willens der Stadt Gifhorn, die Belange der Umwelt zu 
berücksichtigen und des Abwägungsprozesses im Rahmen der Beteiligungsverfahren der 
Behörden und der Öffentlichkeit. 

In einem gesonderten Kapitel (vgl. Kapitel Beschreibung von Vermeidung und 
Minderungsmaßnahmen in nachgelagerten Verfahren) sind Maßnahmen beschrieben, die 
aufgrund ihres hohen Konkretisierungsgrades erst in nachgelagerten Genehmigungsverfahren 
realisiert werden können. 
 

 

 

 

Planoptimierung während der Aufstellung des Plans 

Im Rahmen des im Parallelverfahren aufgestellten Bebauungsplanes Nr. 37 „Heidland Nord“, 
3. Erweiterung werden folgende Festsetzungen zur Vermeidung und Verminderung von 
Umweltauswirkungen aufgenommen. 

 

• Schutzgut menschliche Gesundheit 
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Zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte werden Emissionskontingente entsprechend 
der DIN 45691 im Bebauungsplan festgesetzt. Es werden in zwei Teilflächen 
(unterschiedliche Emissionskontingente festgesetzt, um erhebliche Auswirkungen auf 
die menschliche Gesundheit zu vermeiden. 

Zur Gefahrenabwehr enthält der Bebauungsplan folgenden Warnhinweis. Weist bei 
der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub auf außergewöhnliche Verfärbung 
hin oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort 
einzustellen und der Fachbereich Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, Feuerwehr 
oder Polizei/Feuerwehr zu verständigen. 

• Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Der Bebauungsplan enthält den folgenden Katalog an grünordnerischen 
Festsetzungen: 

◦ Erhalt des 5 m breiten Gehölzstreifens entlang der B 4  

◦ Erhalt der unbewaldeten Düne im Norden des Änderungsbereiches  

◦ Eingrünung von 10 % des Industriegebietes  

◦ Erhalt der bewaldeten Düne im Nordosten und Südosten des Änderungsbereiches  

◦ Festsetzung für Wald (§ 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB) 

• Schutzgut Boden 
Um negative Beeinflussungen des ehemaligen Schlatts durch die Versiegelung der 
umgewandelten Waldflächen zu minimieren, wird das Niederschlagswasser des 
Parkplatzes ortsnah versickert. Sollte die Detailplanung der auf der Erweiterungsfläche 
zulässigen Nebenanlagen, Stellplätzen, Garage und Gemeinschaftsanlagen, abhängig 
von deren Höhenlage und den tatsächlichen örtlichen Bodenverhältnissen, die Gefahr 
einer Entwässerung des ehemaligen Schlatts zeigen, wären zur Vermeidung geeignete 
technische Maßnahmen wie z.B. eine Abdichtung an der Ostgrenze eines eventuellen 
Parkplatzes vorzusehen. 

 

• Schutzgut Wasser 

Der Bebauungsplan enthält den Hinweis, dass zur Versickerung geeignetes 
Regenwasser über Sickereinrichtungen auf dem Grundstück versickert wird. Dabei 
werden Teilflächen zentral in einem Versickerungsbecken entwässert oder diffus im 
Randbereich der Wege oder im Parkplatzbereich über Rasengittersteinbeläge 
entwässert. 

• Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Der Bebauungsplan enthält den Hinweis, dass während der Erdarbeiten entdeckte 
Funde oder auffällige Bodenverfärbungen gemäß § 14 NDSchG der zuständigen 
Denkmalbehörde, der Gemeinde oder einem Beauftragten der archäologischen 
Denkmalpflege zu melden sind und der Fund und die Fundstelle in unverändertem 
Zustand zu erhalten sind. 
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Beschreibung der Vermeidungs-, Verminderungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Im Rahmen des im Parallelverfahren aufgestellten Bebauungsplanes Nr. 37 „Heidland Nord“, 
3. Erweiterung werden folgende Kompensationsmaßnahmen vorgesehen.  

• CEF-Maßnahme „Waldmantelentwicklung östlich des Änderungsbereiches“ 

Für die gehölzbewohnenden Vogelarten ist eine vorgezogene Ausgleichsmaßnahme 
zur dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktion (CEF) erforderlich, um 
Tatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG zu vermeiden. 
Entlang der Ostgrenze des Geltungsbereichs wird außerhalb des Geltungsbereichs im 
zu erhaltenden Waldbestand eine Waldmantelentwicklung auf dem Flurstück 18/6, 
Flur 34 vorgesehen.  
Derzeit wird der Bereich von einem Kiefern-Birkenforst bestanden. Im Unterwuchs hat 
sich aufgrund des lichten Bestandes eine ausgeprägte Strauchschicht und zweite 
Baumschicht mit einem deutlichen Anteil der invasiven, nicht heimischen Gehölzart 
Späte Traubenkirsche (Prunus serotina) etabliert.  
Die Entwicklung des zukünftigen Waldmantels soll nach vorheriger Beseitigung der 
Bestände der Traubenkirsche durch die Pflanzung heimischer Strauch- und Baumarten 
erfolgen. Die Maßnahme soll über die gesamte Bestandsbreite in einer Tiefe von mind. 
10 m durchgeführt werden. Der Bereich der vernässten Ausblasungsmulde 
(ehemaliges Schlatt) wird von der Maßnahme ausgenommen. Der Flächenumfang 
beträgt min. 1.500 m². 
Eine Wildschutzzäunung ist aufgrund des fehlenden Verbissdrucks als Folge der 
Barrierenwirkung der Bundestraße 4 nicht erforderlich.  
 
Durch die Pflanzung von insbesondere einheimischen Straucharten werden die 
bestehenden Habitatbedingungen für gehölzbrütende Arten derart optimiert, dass 
zukünftig kleinere Reviergrößen der Brutvögel erwartet werden. Die 
durchschnittlichen Reviergrößen der betroffenen Arten betragen 0,7 – 5 ha beim 
Girlitz sowie 0,5 – 2 ha bei der Nachtigall. Durch die Verkleinerung der Reviere stehen 
zukünftig auch den aus dem Bereich der 3. Erweiterung verdrängten Brutpaare 
geeignete Lebensräume zur Verfügung. Somit bleibt die ökologische Funktion im 
räumlichen Zusammenhang gesichert. Darüber hinaus wird die Erhöhung des 
Windwurfrisikos für den verbleibenden Waldbestand durch die stabilisierende 
Wirkung der Waldmantelentwicklung vermieden. Um eine Störung der Arten in dem 
zukünftigen Waldmantel durch den Betrieb auf dem Besucher- und 
Mitarbeiterparkplatz zu verhindern, wird die Einfriedung des Werkgeländes mit einer 
blickdichten Bespannung versehen. 
 
Da sich die Maßnahme außerhalb des Geltungsbereichs befindet, ist deren 
Realisierung über einen städtebaulichen Vertrag zu regeln. Der Vertrag wird bis zum 
Satzungsbeschluss des Bebauungsplans geschlossen. Die Erfüllungs- und Pflegepflicht 
wird vertraglich durch die Bezirksförsterei Dannenbüttel übernommen. Bereits jetzt 
hat die Firma EGGER mit den Waldeigentümern und der Bezirksförsterei Dannenbüttel 
einen Vertrag abgeschlossen, nach dem die Waldeigentümer die oben stehenden 
Maßnahmen gestatten und die weitere Entwicklung auf ihren _Grundstücken dulden. 
Die Waldmantelentwicklung wird zudem durch eine noch einzutragende, beschränkte 
persönliche Dienstbarkeit zugunsten der Stadt Gifhorn rechtlich gesichert. Die 
Realisierung der Waldmantelgestaltung ist als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme 
konzipiert und ist somit vor Beseitigung des Waldbestandes im Bereich der 3. 



 

59 

Erweiterung vorzunehmen, um die ökologische Funktion der betroffenen 
Lebensstätten kontinuierlich zu bewahren.  

• Kompensationsmaßnahme für die Eingriffe in das Schutzgut Boden 

Zur Kompensation der Bodenversiegelung wird im Ausgleichsflächenpool Wilsche auf 
dem Flurstück 11/1 der Flur 8 in der Gemarkung Wilsche die Entwicklung einer Sand- 
Zwergstrauchheide auf 5.535 m² realisiert werden. Die Eingriffe in das Schutzgut 
Boden werden durch die Realisierung der beschriebenen Maßnahme vollständig 
ausgeglichen. 

• Kompensationsmaßnahmemaßnahme für die dauerhafte Umwandlung von Wald 

Als Kompensation für die dauerhafte Umwandlung von 4.827 m² Waldfläche ist eine 
Ersatzaufforstung bisher nicht waldbaulich genutzter Flächen erforderlich. Aufgrund 
des gegenüber dem naturschutzrechtlichen Kompensationsumfang von 4.827 m² 
höheren forstrechtlichen Kompensationsumfangs von 6.758 m², ist Letzterer für die 
Bemessung der Aufforstungsfläche maßgeblich.  
Durch die Umsetzung der Aufforstung von 10.540 m² wird das maßgebliche 
forstrechtliche Kompensationserfordernis in Höhe von 6.758 erfüllt. Es verbleibt ein 
Kompensationsüberschuss von 3.782 m² Waldfläche. 

• Ausgleichsmaßnahme für die Inanspruchnahme von festgesetzten Grünflächen 

Ein Teil der Festsetzung von Grünflächen am Ostrand des Geltungsbereichs der 2. 
Erweiterung wird durch die Festsetzungen der 3. Erweiterung als Baufläche überplant. 
Der Verlust von festgesetzten Grünflächen in einem Umfang von 1.062 m² wird durch 
den Kompensationsüberschuss von Waldfläche auf dem Grundstück Flurstück 27/0, 
Flur 7 in der Gemarkung Wilsche (vgl. Ausgleichsmaßnahme für die dauerhafte 
Umwandlung von Wald) ausgeglichen. Es verbleibt ein Kompensationsüberschuss von 
2.720 m² Waldfläche. 

 

6. Planungsalternativen 

Das Baugesetzbuch fordert die Prüfung der in Betracht kommenden anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten (sog. „Alternativenprüfung“), wobei die Ziele und der räumliche 
Änderungsbereich zu berücksichtigen sind (§ 2 Abs. 4 BauGB i.V.m. Anlage 1 Nr. 2 d) des 
BauGB). Bereits aus diesem Gesetzeswortlaut geht hervor,, dass diese Prüfung sich auf die 
sachgerechten  Varianten bezieht Anderweitige Planungsmöglichkeiten sind solche im 
Rahmen der beabsichtigten Planung und innerhalb des betreffenden Plangebietes, also 
plankonforme Alternativen. Grundsätzlich andere Planungen müssen nicht  in Erwägung 
gezogen werden. 

Großräumige Standortprüfungen und –entscheidungen sind bereits in vorgelagerten 
Verfahren (Flächennutzungsplan, Regionales Raumordnungsprogramm, Landesraumordungs-
programm) getroffen worden. 

Alternativplanungen beschränken sich daher im vorliegenden Bebauungsplan auf die Flächen 
im Änderungsbereich und auf die beabsichtigte Nutzung als Industriegebiet sowie auf die 
Absicht der Firma EGGER, den Mitarbeiter- und Besucherparkplatz auf die Erweiterungsfläche 
zu verlagern. Im Rahmen der Zielsetzung, die Besucher- und Mitarbeiterverkehre sowie die 
betrieblichen Verkehre auf dem Werksgelände zu trennen, sind für den Besucher- und 
Mitarbeiterparkplatz grundsätzliche Alternativen zu betrachten.  
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Der bestehende Parkplatz könnte vergrößert werden. Um das Ziel der Trennung der Besucher- 
und Mitarbeiterverkehren von den betrieblichen Verkehre auf dem Betriebsgelände zu 
erreichen, müsste eine alternative Zufahrt geschaffen werden. Zufahrten zu dem Besucher 
und Mitarbeiterparkplatz, die über das vorhandene Betriebsgelände verlaufen, stellen keine 
Alternative dar, da damit die Entzerrung der unterschiedlichen Verkehre  nicht erreicht 
werden könnte.  

Der Mitarbeiterparkplatz befindet sich zurzeit am nördlichen Rand des Änderungsbereichs. 
Eine Erweiterung ist aufgrund der umgebenden Bebauung durch die Produktionsgebäude, die 
Bundesstraße 4 und die nördlich vorhandene landwirtschaftlichen Nutzung nur in östliche 
Richtung möglich. Auch bei dieser Alternative müssten daher Waldflächen, die derzeit als 
Waldgebiet festgesetzt sind, in Anspruch genommen werden. Dieser Wald dient ebenfalls 
dem Dünenschutz und schirmt die nördlich anschließende Bebauung gegenüber dem 
Werksgelände ab. Zudem ließe sich eine Zufahrt, die nicht über das Betriebsgelände verläuft, 
nur über eine neue Erschließung über die Straße „Weiland“ und den durch den Wald 
verlaufenden Forstweg realisieren.  

Dadurch würde die zurzeit nur mit dem Verkehr aus dem Dorf- und Allgemeinen Wohngebiet 
belastete Straße zusätzlich mit dem Besucher- und Mitarbeiterverkehr des EGGER-Werks 
belastet werden. Dies würde gerade bei dem Wechsel der Schicht um 6:00 und 22:00 zu 
zusätzlichen verkehrsbedingten Lärmbelastungen in der Nacht führen.  

Außerdem möchte die Fa. EGGER auf einem Parkplatz alle Stellplätze, die zurzeit noch auf dem 
Werksgelände verteilt sind, zusammenfassen. Daher müsste der jetzige Mitarbeiter- und 
Besucherparkplatz geringfügig erweitert werden. Die Erweiterung des Parkplatzes und die 
Herstellung einer Zufahrt würden dazu führen, dass der dort festgesetzte Wald, der auch dem 
Schutz der Düne dient, teilweise in ein Industriegebiet umgewidmet werden müsste. Durch 
die Beibehaltung des derzeitigen Besucher- und Mitarbeiterparkplatzes würden außerdem 
keine Flächen für die innerbetriebliche Logistik (Kurzzeit-Lagerflächen, Flächen zum Be- und 
Entladen und Rangieren von LKW) frei werden, so dass die Erweiterung nach Osten  weiterhin 
notwendig bleiben würde. 

In dem Industriegebiet stehen trotz der festgesetzten Grundflächenzahl vom 0,9 und der 
damit ermöglichten intensiven Ausnutzung der Industriefläche keine geeigneten Flächen für 
einen Besucher- und Mitarbeiterparkplatz zur Verfügung, der unabhängig von dem 
betrieblichen Verkehr erreicht werden kann. Nach den in der Vergangenheit durchgeführten 
Ausbaumaßnahmen, insbesondere dem Neubau des Verwaltungs- und Werkstattgebäudes 
müssen Besucher und Mitarbeiter zwischen den Produktionshallen und dem neuen Gebäude 
durchfahren, um zum Parkplatz zu kommen Diese Querung des Betriebsgeländes über eine 
Engstelle stört nicht nur den betrieblichen Verkehr, sondern ist auch mit Gefährdungen für die 
Mitarbeiter verbunden.  

Alternative Flächen, die für eine Erweiterung genutzt werden können, stehen im Umfeld durch 
die südlich und nördlich angrenzende Bebauung und die westlich gelegene Bundesstraße 4 
nicht zur Verfügung.  Das Flächenangebot im Umfeld war begrenzt, da für die benötigte Anzahl 
von Stellplätzen (ca. 140 Stellplätze) nur eine große Fläche infrage kommt. Die Fläche muss 
außerdem gut erreichbar sein und gesichert werden können. 

Im Vorfeld des Bauleitplanverfahren zur 3. Erweiterung hatte die Fa. EGGER mit dem 
Eigentümer des Grundstücks „Im Weilandmoor 7“, das mit 6.825 m² ausreichendgroß ist, 
Gespräche über den Kauf des Grundstücks geführt. Zwischenzeitlich wurde das Grundstück 
aber an einen Mitbewerber verkauft und steht nicht mehr zur Verfügung. 
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Gegenüber dem Werksgelände liegt außerdem noch die Grünfläche der Fleisch- und 
Wurstwarenfabrik Gmyrek, die aber ebenfalls nicht im Eigentum der Fa. EGGER steht. Die 
Fläche ist zu klein, denn sie würde nur Platz für ca. 100 Stellplätze bieten, die in 4 Reihen 
angeordnet werden müssten, sodass 2 Ein- und Ausfahrten notwendig würden. Wollte man 
nur eine Ein-bzw. Ausfahrt herstellen wollen, würde sich die Anzahl der Stellplätze nochmals 
verringern. 

Großräumige Alternativen für den geplanten Parkplatz scheiden aus, da der Besucher- und 
Mitarbeiterparkplatz im räumlichen Zusammenhang mit dem Werk stehen muss. Liegt ein 
Parkplatz zu weit entfernt, besteht die Gefahr, dass er von den Mitarbeitern und Besuchern 
nicht angenommen wird, sondern in den das Werk umgebenden Straßen parken. Auch sind 
nach der Niedersächsischen Bauordnung die notwendigen Einstellplätze auf dem 
Baugrundstück selbst oder in dessen Nähe nachzuweisen (§ 47 Abs. 4 NBauO). Der in der 
Öffentlichkeitsbeteiligung vorgeschlagene Parkplatz des Bethauses „Im Freitagsmord 47a“ 
kommt aus diesem Grund nicht in Betracht, da er ca. 700 m entfernt liegt. Außerdem benötigt 
die Fa. EGGER wegen des laufenden Dreischichtbetriebs einen Parkplatz, der rund um die Uhr 
an allen Tagen genutzt werden kann. Dies ist für den Parkplatz am Bethaus nicht 
gewährleistet, da das Bethaus diesen selbst benötigt. Auch ist der Parkplatz am Bethaus mit 
ca. 100 - 120 Stellplätzen zu klein. 

 

Es bleibt damit festzuhalten, dass zur Erreichung der planerischen Ziele keine Alternative zu 
einer Verlagerung des Mitarbeiter- und Besucherparkplatzes an den östlichen Rand des 
Betriebsgeländes besteht, was wiederum eine Erweiterung des Industriegebiets und damit 
eine Umwandlung von Waldfläche in geringem Umfang voraussetzt.  Während der Planung 
wurde insbesondere der Umfang der notwendigen Waldumwandlung durch die Änderung der 
Lage der Zufahrt zu dem Parkplatz so weit wie möglich minimiert. Die Zufahrt wird nicht mehr- 
wie ursprünglich geplant – angelehnt an die Dünenform durch die südliche Düne, sondern am 
östlichen Rand des bestehenden Werksgeländes geführt. Dadurch wird die Inanspruchnahme 
der südlichen Dünenfläche weitgehend vermieden.  

 

 

 

7.  Merkmale der verwendeten technischen Verfahren der Umweltprüfung, technische 
Lücken und fehlende Kenntnisse 

Die Methodik der Umweltprüfung, die durch den Umweltbericht dokumentiert wird, 
orientiert sich grundsätzlich an der klassischen Vorgehensweise innerhalb einer 
Umweltverträglichkeitsstudie unter besonderer Berücksichtigung der Anlage zu § 2 Abs. 4 und 
§ 2a BauGB.  

Zunächst wird der gegenwärtige Umweltzustand verbal-argumentativ für die einzelnen 
Schutzgüter beschrieben. Hieraus werden die Werte und Empfindlichkeiten der Schutzgüter 
abgeleitet. Wichtige Grundlagen für diese Darstellungen sind bereits vorhandene Unterlagen. 
Eine Zusammenstellung enthält das Quellenverzeichnis.  

Darüber hinaus wurde in der Vegetationsperiode 2013 eine Erfassung der Biotoptypen und 
ausgewählter faunistischen Artengruppen (Brütvögel, Fledermäuse, Amphibien, Reptilien, 
holzbewohnende Großkäfer) durchgeführt. Weitere vertiefende Untersuchungen der 
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Reptilienfauna und bodenkundliche Untersuchungen wurden im September 2016 
vorgenommen. 

 

Als Beurteilungsgrundlage für die Auswirkungen wurden folgende Gutachten und 
Untersuchungen vorhabenspezifisch erstellt: 

• Schalltechnische Untersuchung /43/ 

Im vorliegenden Fall sind technischen Lücken oder fehlende Kenntnisse nicht erkennbar, die 
in nachgelagerten Verfahren geklärt werden müssten. 

 

 

 

8 Maßnahmen zur Überwachung unvorherzusehender, nachteiliger 
Umweltauswirkungen (Monitoring) 

Gemäß § 4c BauGB überwachen die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen, die 
auf Grund der Durchführung des Planes eintreten, um insbesondere unvorhergesehene 
nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete 
Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.  

Nach den Hinweisen zum § 4 c Satz 1 BauGB (EAG-Bau) sind Auswirkungen unvorhergesehen, 
wenn sie nach Art und/oder Intensität nicht bereits Gegenstand der Abwägung waren. 

Um den Aufwand der Gemeinde möglichst gering zu halten, ist es angeraten, Monitoring - 
Maßnahmen sinnvoll und Ziel gerichtet einzusetzen. Die unmittelbaren und ohne 
Prognoseunsicherheit festgestellten erheblichen Auswirkungen, wie z.B. die 
Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen durch Versiegelung, werden sinnvoller Weise nicht 
einem Monitoring unterzogen.  

Grundsatz der Planung jeder Überwachung ist die möglichst effektive Nutzung bestehender 
Überwachungsmechanismen. Diese Überwachungsmechanismen liegen in der Regel in der 
Zuständigkeit der Fachbehörden.  

Für einen Großteil der potenziell zu überwachenden Umweltauswirkungen liegen bereits 
gesetzlich verankerte Überwachungssysteme mit entsprechender Verpflichtung zur 
Ergreifung von Abhilfemaßnahmen beim Auftreten von erheblichen Umweltauswirkungen 
vor.  

Nach § 4c BauGB nutzt die Gemeinde die Informationen der für die Durchführung der 
Überwachungen zuständigen Behörden nach § 4 Abs. 3 BauGB. Die Stadt Gifhorn wird beim 
Auftreten akuter Umweltprobleme aufgrund von Hinweisen der zuständigen Fachbehörden 
und aus der Bevölkerung angemessene zusätzliche Überwachungskontrollen durchführen. 

Bei Bebauungsplänen, die - wie im vorliegenden Fall – gewerbliche oder industrielle 
Nutzungen vorbereiten, kann deshalb grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass die von 
diesen Nutzungen verursachten schädlichen Umweltauswirkungen in einer ausreichenden 
Weise überwacht werden. Das gilt für Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und 
andere Emissionen genauso wie für die Einleitung von Abwasser oder den Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen.   

Die einschlägigen Fachgesetze nennen zudem einige anlassgebundene 
Überwachungserfordernisse:  
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• Mitteilungspflicht von Bodenverunreinigungen nach § 15 BBodSchG und 
Sanierungspflicht nach § 4 BBodSchG 

• Anzeige- und Erhaltungspflicht bei der Entdeckung von Bodendenkmälern nach § 15f 
DSchG.   

Die im Bebauungsplan festgelegten Maßnahmen zum Ausgleich von 
Umweltbeeinträchtigungen werden regelmäßig, das heißt erstmalig ein Jahr nach 
Inkrafttreten des Planes und danach in Abständen von drei Jahren überprüft. 

Flächen zum Ausgleich von Bodenbeeinträchtigungen im Ausgleichsflächenpool Wilsche 
werden visuell darauf kontrolliert, ob die Art und Weise der tatsächlichen Umsetzung und 
Entwicklung mit der Planung übereinstimmt. 

 

 

 

9. Allgemeinverständliche Zusammenfassung  

Der Umweltbericht schließt mit einer verständlichen Zusammenfassung der nach § 2a Abs. 1 
und 2 BauGB erforderlichen Angaben. Diese Zusammenfassung soll es der Öffentlichkeit 
ermöglichen, sich eine erste Vorstellung von dem Vorhaben und dessen Umweltauswirkungen 
zu verschaffen.  

Die Aufgabe des Umweltberichts besteht in der Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der 
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der Planung. Die Öffentlichkeit und die 
Behörden werden im Rahmen des Aufstellungsverfahrens beteiligt und die Ergebnisse der 
Beteiligung in der Abwägung berücksichtigt.  

Im Rahmen des Umweltberichts erfolgt eine Betrachtung der Auswirkungen auf folgende 
sogenannte Schutzgüter: Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 
Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, Kultur- und 
sonstige Sachgüter sowie die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern.  

Die Stadt Gifhorn plant, ein Industriegebiet zu erweitern. Anlass war zunächst der Wunsch der 
EGGER Kunststoffe Gifhorn GmbH & Co. KG, aufgrund von internen Umstrukturierungen von 
Betriebsabläufen einen Besucher- und Mitarbeiterparkplatz am Rand des Werksgeländes zur 
Erschließungsstraße „Im Weilandmoor“ zu errichten. Hierzu sollen ca. 5.880 m² der östlich 
angrenzenden Fläche in das Industriegebiet einbezogen werden. Anlässlich der Erweiterung 
werden auch einige Festsetzungen im geltenden Bebauungsplan der 2. Erweiterung geändert, 
mit denen z.B. der Schallschutz der benachbarten Wohnbebauung sichergestellt werden soll 
oder durch die z.B. die bereits genehmigten Höhen im Baubestand auch in den Bebauungsplan 
übernommen werden. 

Für die Schutzgüter menschliche Gesundheit, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Kultur- und 
sonstige Sachgüter sind keine erheblichen Auswirkungen durch die Realisierung der 
Festsetzungen des Bebauungsplanes zu erwarten.  

Insbesondere für das Schutzgut menschliche Gesundheit sind zur Vermeidung erheblicher 
Auswirkungen einschränkende Festsetzungen hinsichtlich der Schallemissionen in den 
Bebauungsplan integriert worden. Die geplanten Nutzungen im Änderungsbereichs werden 
zu einer Erhöhung der Geräuschemissionen führen. Zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte 
werden flächenbezogene Emissionskontingente entsprechend der DIN 45691 im 
Bebauungsplan festgesetzt. 



 

64 

Erhebliche Auswirkungen sind für Boden zu erwarten. Für die Erweiterung des 
Betriebsgeländes ist die Versiegelung des Bodens in einem Umfang von ca. einem halben ha 
erforderlich. Der davon betroffene Dünenkomplex stellt aufgrund seiner Bedeutung als 
geowissenschaftlich wichtiges Objekt und seiner hohen Naturnähe ein Wert- und 
Funktionselement von besonderer Bedeutung dar. 

Weitere erhebliche Auswirkungen ergeben sich durch die Inanspruchnahme von ca. einem 
halben ha Kiefernforst und durch den damit einhergehenden Lebensraumverlust für zum Teil 
in ihrem Bestand gefährdete Brutvogelarten. Dieser Lebensraumverlust erfüllt dabei auch den 
Tatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 des Bundesnaturschutzgesetzes, der die Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten der europäischen Vogelarten verbietet.  

Als Kompensationsmaßnahmen für die Waldinanspruchnahme und die Auswirkungen auf den 
Boden sind zwei Ausgleichsmaßnahmen in den Gemarkungen Wilsche vorgesehen. Für die 
Kompensation der Lebensraumverluste für gehölzbewohnende Vogelarten ist die Entwicklung 
eines Waldmantels im östlich des Änderungsbereichs angrenzenden Waldbereich als 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahme vorgesehen. Hierdurch werden die Tatbestände des § 44 
Abs. 1 Nr. 3 des Bundesnaturschutzgesetzes vermieden.  
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D) Realisierung der Planung 

 

1. Durchführung der Erschließung 

Die Erschließungsanlagen in der Straße „Im Weilandmoor“ sind endgültig hergestellt. 
Notwendige Erweiterungen und Ergänzungen des Versorgungsnetzes sind möglich und 
werden bei entsprechendem Bedarf von den Versorgungsträgern durchgeführt.  

 

2. Bodenordnende Maßnahmen 

Maßnahmen zur Bodenordnung sind nicht geplant und nicht notwendig. 

 

3.  Kosten / Finanzierung 

Durch die 109. Änderung des Flächennutzungsplans entstehen der Stadt Gifhorn keine 
zusätzlichen Erschließungs- und Planungskosten. 

 



\ 

C/F‘-‘9/ 

E) Verfahren  

1. 	Zusammenfassung der Ergebnisse der ersten Beteiligung 

Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gern. § 3 (2) BauGB vom 29.02.2016 bis 29.03.2016 
wurden zu dem vorliegenden Bebauungsplan Nr. 37 „Heidland Nord", 3. Erweiterung von den 
Anwohnern sowie den Naturschutzverbänden Stellungsnahmen abgegeben. Die 
vorgebrachten Anregungen wurden wie folgt in Rahmen der Bauleitplanung beachtet: 

• Die Anwohner kritisieren die Planung und sehen in der dargestellten Zielsetzung, das 
Industriegebiet zu erweitern, um den Parkplatz auf die östliche Seite des Büro- und 
Werkstattgebäudes zu verlagern und damit die vorhandenen Flächen besser nutzen zu 
können und Hof- und Betriebsflächen zum gefahrloseren Rangieren und Be- und 
Entladen von Lieferfahrzeugen zu schaffen, nicht als ausreichende Planrechtfertigung 
an. Es wurde kritisiert, dass keine Alternativen außerhalb des Plangebiets in Betracht 
gezogen worden seien. In der Begründung wurde daher die städtebauliche Zielsetzung 
näher ausgeführt und verdeutlicht. Zudem wurden die mit der gewählten Lösung 
(Verlagerung des Parkplatzes) verbundenen Vorteile (Trennung des gewerblichen 
Verkehrs von dem Mitarbeiter- und Besucherverkehr sowie Kontrolle der Zufahrt auf 
das Firmengelände) dargestellt. Der Sachverhalt, dass keine sinnvollen Alternativen zu 
einer Erweiterung in östlicher Richtung vorhanden sind, wurde ausführlicher 
begründet und die im Vorfeld in den Blick genommenen alternativen Lösungen 
beschrieben und deren Ausschluss begründet. 

• Aufgrund der im Maßstab der Regionalplanung begründeten Ungenauigkeit der 
regionalplanerischen Kartendarstellungen wurden die Abgrenzungen des Waldes und 
die Abgrenzung des angeregten Dünenschutzes in Zweifel gezogen. Diese Zweifel 
wurden in einem Schreiben des Zweckverbands Großraum Braunschweig vom 15. 
Februar 2016 ausgeräumt. Die im Bebauungsplan angenommenen Abgrenzungen 
wurden bestätigt. 

• Die Anwohner kritisieren die Inanspruchnahme des Waldes und weisen auf die schon 
vorhandenen Waldverluste durch den Windwurf hin. Insgesamt wird der Bereich als 
schutzwürdig angesehen und die Ausweisung als geschützter Landschaftsbestandteil 
gefordert. Darüber hinaus wird beschrieben, dass die wertvollen Bereiche des 
Dünengebietes Brenneckes Berg Teil eines EU-Life Projektes seien. Durch die 
Reduzierung des Waldstreifens kommt es nach Ansicht der Anwohner zu einer 
Zunahme der Störungen durch Schall und Emissionen. 

• Der vorgesehene Waldausgleich wird an anderer Stelle im Stadtgebiet vorgenommen. 
Der Wald ist derzeit aufgrund des Windwurfes und des fehlenden Unterwuchses sehr 
licht. Durch die vorgesehene Maßnahme zur Waldrandgestaltung wird ein dichter 
Gehölzstreifen auf der westlichen Seite des Waldes angelegt. Neben der Funktion für 
gehölzbewohnende Vogelarten schützt dieser Waldrand den anschließenden 
bestehenden Wald vor weiteren Schäden durch natürliche Einwirkungen. Der neu als 
dichte Strauchhecke angelegte Waldrand soll zudem die Störwirkung des 
Industriestandortes verringern. 
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• Die Ausweisung als geschützter Landschaftsbestandteil ist nicht Gegenstand des 
Bauleitplanverfahrens und bleibt somit bis zur Einleitung eines eigenen 
Verwaltungsverfahrens unberücksichtigt. Das Dünengebiet Brenneckes Berg ist nicht 
Teil eines EU-Life Projektes. Weder der Kreis Gifhorn noch die Stadt Gifhorn nehmen 
an einem entsprechenden Projekt teil.  

• Die Wertigkeit des Dünengebietes mit den bis zu 12m hohen bewaldeten Dünen und 
dem ehemals mit Wasser gefülltem Schlatt ist nach der Ansicht der Anwohner im 
Rahmen der Darstellungen der Auswirkungen nicht ausreichend berücksichtigt 
worden. Nach Ansicht der Anwohner und des BUND weisen Teilflächen des Schlatts 
Biotope auf, die einen Schutzanspruch nach § 30 BNatSchG begründen. Durch die 3. 
Erweiterung würde das Schlatt direkt (Flächeninanspruchnahme) und indirekt 
(Entwässerungswirkung, Einleitung von belastetem Niederschlagswasser) 
beeinträchtigt. Zudem wird die vorgesehene Maßnahme zur Waldrandentwicklung für 
das Schlatt als ungeeignet angesehen. 

• Die Wertigkeit und Bedeutung der Düne wurde durch die untere Naturschutzbehörde 
sowie durch das LBEG beurteilt. Zudem wurden die Bodentypen und der 
Wasserhaushalt bodenkundlich kartiert. Von der unteren Naturschutzbehörde wurde 
das Gebiet auf ein Vorkommen gesetzlich geschützter Biotope (§ 30 BNatSchG) 
überprüft; ein Vorkommen gesetzlich geschützter Biotope konnte aber nicht bestätigt 
werden. Das LBEG hat im Hinblick auf die Beeinträchtigung der Dünen und des Schlatts 
die östlich des Betriebsgeländes gelegenen Waldflächen in Augenschein genommen 
und die im Umweltbericht vorgenommene Einschätzung der Düne bestätigt. Der 
Einschätzung der Anwohner und des BUND, dass eine erhebliche Beeinträchtigung der 
Düne durch die Erweiterung des Betriebsgeländes zu erwarten ist, wird von dem LBEG 
widersprochen. Ausgehend von der Darstellung des Umweltberichts fordert das LBEG 
aber eine Sicherungsmaßnahme für den Wasserhaushalt des Schlatts. Dabei ist die von 
der unteren Wasserbehörde geforderte diffuse Versickerung des ungefassten 
Niederschlagswassers im Bereich der 3. Erweiterung als positive Maßnahmen zu 
sehen. Eine Gefahr der Verunreinigung des Grundwassers ist nicht zu erwarten. In 
Abstimmung mit dem LBEG wurde die Maßnahme zur Waldrandentwicklung im 
Bereich des Schlatts ausgenommen. 

• Die Anwohner sowie die Umweltverbände weisen auf die  fehlende Berücksichtigung 
einiger Vogelarten (Eichelhäher, Haubenmeise, Buntspecht, Schwarzspecht, Eisvogel) 
sowie auf die fehlende Berücksichtigung der Reptilien (Blindschleiche, Ringelnatter) 
hin. Die von den Anwohnern und den Umweltverbänden genannten Vogelarten 
konnten während der durchgeführten Kartierungen trotz spezieller Nachsuche 
(Kontrolle der Höhlenbäume) nicht nachgewiesen werden. Zudem fehlen für die 
genannten Arten Habitate oder für ein Vorkommen in dem Raum existenzielle 
Habitatbestandteile. In der im Rahmen der Umweltprüfung durchgeführten Kartierung 
wurden die Reptilien und die Amphibien berücksichtigt. Für die Reptilien gelangen 
aber keine Nachweise. Für diese Artengruppe (Herpetofauna) wurde nochmals eine 
überprüfende Kartierung durchgeführt. Die genannten Arten konnte dabei nicht 
bestätigt werden.  

• Die Anwohner weisen aufgrund der Änderung der festgesetzten Gebäudehöhe auf 
eine visuelle Beeinträchtigung hin, die insbesondere durch die Inanspruchnahme des 
Waldes und den Windwurf am Waldrand bedingt würde. Mit der 3. Erweiterung des 
Industriegebietes werden aber nur im begrenzten Umfang neue Baurechte geschaffen. 



Die Bauhöhe für das gesamte Plangebiet wird durch die geänderte Festsetzung an die 
Gebäudehöhen in der Nachbarschaft sowie auf bereits bestehende Gebäudehöhen im 
Industriegebiet selbst, die durch eine entsprechende Befreiung gern. § 31 BauGB in der 
Vergangenheit erlaubt wurde, angepasst. Zusätzliche visuelle Beeinträchtigungen sind 
daher durch die Änderung der Höhenfestsetzung von 11m auf 15m nicht zu erwarten. 
Das geplante Hochregallager ist nach dem bestehenden Baurecht auch derzeit schon 
zulässig und wird durch die geänderte Festsetzung lediglich an eine bestimmte 
Teilfläche gebunden. Für die Fläche der jetzigen 3. Erweiterung des Industriegebiets 
wird die Nutzung auf Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und 
Gemeinschaftsanlagen eingeschränkt. Produktionsanlagen werden in dieser 
Erweiterungsfläche nicht zulässig bzw. nicht möglich sein. 

• Die Anwohner bitten um eine Berücksichtigung des Straßenverkehrslärms der 
Bundesstraße 4. Unklarheit erzeugte dabei die Berücksichtigung der Vorbelastung, 
wobei die Vorbelastung durch die B 4 aufgrund der zeitweiligen Sperrung der 
Bundesstraße nach Ansicht der Anwohner nicht berücksichtigt wurde. Im Rahmen der 
Begutachtung des Schalls sind der Gewerbelärm (TA-Lärm) sowie der durch die 
Planung zu erwartende zusätzliche Verkehrslärm (16. BlmSchV) jedoch getrennt zu 
berücksichtigen. Eine Summierung des Schalls, der durch das Gewerbe und durch den 
Verkehr ausgelöst wird, erfolgt entsprechend der gesetzlichen Vorgaben nicht. Da kein 
zusätzlicher Verkehr durch die Erweiterung zu erwarten ist, sondern durch die 
Verlagerung des Parkplatzes lediglich die Zufahrten zu dem Gelände geändert werden, 
ist kein zusätzlicher Verkehrslärm zu erwarten. Die Erschließung erfolgt dabei nicht 
über die B 4. 

• Die Umweltverbände benennen für den Umweltbericht bestimmte formale 
Anforderungen, die in dem vorliegenden Bericht nicht eingehalten seien. Diese 
Einwände können nicht nachvollzogen werden, zumal keine Normen wie Erlasse, 
Richtlinien oder behördliche Leitfäden existieren. Die Darstellung der Ergebnisse der 
Umweltprüfung in dem vorliegenden Umweltbericht entspricht den Anforderungen 
des BauGB. Um einige Sachverhalte deutlicher darzustellen und neue Erkenntnisse aus 
der Öffentlichkeitsbeteiligung einfließen zu lassen, wurde der Umweltbericht ergänzt 
und redaktionell überarbeitet. 

• Die vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen werden von den Umweltverbänden als 
nicht geeignet angesehen. Die Maßnahmen wurden mit den zuständigen Behörden 
abgestimmt und werden aufgrund vorhandener fachlicher Konzepte (Flächenpool 
Wilschede) realisiert. Die Aufforstungsflächen wurden von dem zuständigen Forstamt 
vorgeschlagen und ergänzen bestehende Aufforstungen. Die Herstellung eines 
Waldrandes östlich des Plangebietes dient zum Schutz des Waldes (Vermeidung von 
Windwurf) und erfüllt zugleich Funktionen für den Artenschutz (Ersatzhabitate für 
gehölzbewohnende Arten). Die Maßnahmenvorschläge des Forstamtes für die 
Bepflanzung des Schlatts werden in der Planung nicht weiter verfolgt. 

Behördenbeteiligung 
Die im Rahmen der in der Zeit vom 22.01.2016 bis 11.03.2016 durchgeführten Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB vorgebr. ten 

Stellungnahmen wurden wie folgt berücksichtigt 
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• Die niedersächsischen Landesforsten bitten um die Bewertung der Waldfunktionen 
und der Ermittlung der notwendigen Waldkompensation anhand der vorliegenden 
Leitfäden. Zudem wird aus Gründen der vorsorgenden Gefahrenabwehr die Einhaltung 
eines Sicherheitsabstandes von mindestens einer Baumlänge von dem Waldrand 
gefordert. Für die Waldkompensation wurde ein Verhältnis von 1:2 gewählt. Dies 
entspricht der Vorgehensweise in dem Bauleitplanverfahren zur 2. Erweiterung des 
Bebauungsplan Nr. 37, „Heidland Nord“. Ergänzend wurde eine Bewertung der 
Waldfunktionen und eine Ermittlung des Kompensationsumfangs vorgenommen und 
im Umweltbericht dargestellt. 

• Zur vorsorgenden Gefahrenabwehr wird der Wandrand neu angelegt und im Rahmen 
einer privatrechtlichen Vereinbarung die Haftungsfragen zwischen den 
Waldeigentümern und der Fa. EGGER geregelt.  

• Die Koordinationsstelle der Natur- und Umweltverbände regt an, die erhaltenswerten 
Bäume in den Parkplatz zu integrieren und empfiehlt von einer nochmaligen 
Erweiterung des Betriebsgeländes Abstand zu nehmen. Aufgrund des Windwurfes 
während der vergangenen Stürme und der anschließenden Durchforstung des 
Waldgebietes sind keine erhaltenswerten Bäume im Bereich des zukünftigen 
Parkplatzes vorhanden. Eine weitere Erweiterung des Betriebsgeländes ist nicht 
Gegenstand der Planungen der Firma EGGER. 

• Die untere Wasserbehörde des Landkreises Gifhorn stellt klar, dass ungefasstes 
Niederschlagswasser diffus zu versickern sei. Für die Versickerung von gefasstem 
Niederschlagswasser ist ein Antrag auf Versickerung zu stellen. 

• Die untere Naturschutz- und Waldbehörde weist darauf hin, dass die Auswirkungen 
auf den Wasserhalt des Plangebietes darzustellen seien. Ergänzend zu der 
Datenrecherche wurde deshalb eine Kartierung der Bodentypen vorgenommen und 
die Grundwasserstände erfasst. Der Einfluss des Grundwassers auf den Boden sowie 
die Auswirkungen der Planung auf den Boden und das Grundwasser wurden in dem 
Umweltbericht beschrieben. 

• Aus Sicht des Geotopschutzes bestehen seitens des Landesamtes für Bergbau, Energie 
und Geologie (LBEG) keine Bedenken gegen das Bauleitplanverfahren, da der Großteil 
des Dünengebiets in seiner Natürlichkeit sehr gut erhalten ist. Angesichts der 
Wertigkeit und des im Großen und Ganzen guten Erhaltungszustandes des 
Dünengebietes Brenneckes Berg befürwortet das LBEG eine Unterschutzstellung des 
östlich an den Geltungsbereich des Bebauungsplan Nr. 37 „Heidland Nord“, 3. 
Erweiterung angrenzenden Bereichs. Die Unterschutzstellung der außerhalb des 
Bebauungsplangebiets gelegenen Flächen erfordert eine eigenständige Satzung bzw. 
Verordnung, die nicht im Rahmen dieses Verfahrens aufgestellt werden kann. Zum 
Schutz des Dünengebiets ist das Betriebsgelände einzuzäunen und der Wasserhalt des 
Schlatts zu erhalten. Entsprechende Regelungen werden in dem städtebaulichen 
Vertrag mit der Fa. EGGER getroffen. 
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2. Zusammenfassung der Ergebnisse der zweiten Beteiligung 

 

Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der zweiten Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 (2) BauGB vom 27.12.2016 bis 
27.01.2017 wurden zu dem vorliegenden Bebauungsplan Nr. 37 „Heidland Nord“, 3. 
Erweiterung von den Anwohnern sowie den Naturschutzverbänden Stellungsnahmen 
abgegeben. Die vorgebrachten Anregungen wurden wie folgt in Rahmen der Bauleitplanung 
beachtet: 

• Die Anwohner kritisieren die Alternativenprüfung. So wird der Ausschluss der Flächen 
aufgrund der Größe und der Verfügbarkeit kritisiert und gefordert ein anderes 
Grundstück für die Erweiterung zu erwerben. Zudem wird angeführt, dass die 
Notwendigkeit der Erweiterung des Betriebsgeländes eine Folge der Planung der Firma 
EGGER ist, die durch eine andere Zuordnung der Gebäude hätte vermieden werden 
können. In der Begründung wird der Sachverhalt, dass keine sinnvollen Alternativen zu 
einer Erweiterung in östlicher Richtung vorhanden sind, ausführlicher begründet und 
die im Vorfeld in den Blick genommenen alternativen Lösungen beschrieben und deren 
Ausschluss begründet. Ein direkten Einfluss auf den Ankauf von Flächen durch die 
Firma EGGER hat die Stadtplanung nicht. Die Stadtplanung gibt den baurechtlichen 
Rahmen für das Industriegebiet vor. Die Bestandsgebäude in dem Industriegebiet 
halten diesen Rahmen ein.  

• Die Anwohner weisen aufgrund der Änderung der festgesetzten Gebäudehöhe auf 
eine visuelle Beeinträchtigung hin, die schon durch die vorhandenen Gebäude 
bestehen und durch die Änderung der Gebäudehöhe verstärkt würde. Diese 
Beeinträchtigung gilt nach Ansicht der Anwohner im gleichen für das Hochregallager. 
Die Bauhöhe für das gesamte Plangebiet wird durch die geänderte Festsetzung an die 
Gebäudehöhen in der Nachbarschaft sowie auf bereits bestehende Gebäudehöhen im 
Industriegebiet selbst, die durch eine entsprechende Befreiung gem. § 31 BauGB in der 
Vergangenheit erlaubt wurde, angepasst. Zusätzliche visuelle Beeinträchtigungen sind 
durch die Änderung der Höhenfestsetzung von 11m auf 15m nicht zu erwarten, da die 
Gebäude schon eine Höhe von über 11 m aufweisen. Das geplante Hochregallager ist 
nach dem bestehenden Baurecht auch derzeit schon zulässig und wird durch die 
geänderte Festsetzung lediglich an eine bestimmte Teilfläche gebunden.  

• Die Anwohner sehen die Immissionen des Industriegebietes als nicht richtig 
berücksichtigt an. Durch die Reduzierung des ausgedünnten Waldes um 0,5 ha wird 
die Abschirmung verringert. Auch sei die Hecke an dem östlichen Rand des 
Geltungsbereichs der 2. Erweiterung nicht vorhanden. Die schalltechnische 
Untersuchung berücksichtigte nicht die Zusammenlegung der drei vorhandenen 
Parkplätze. Auch lägen die Lärmemissisonskontingente über den in der 2. Erweiterung 
des Bebauungsplanes bisher festgesetzten flächenbezogenen Schallleistungspegeln. 
Die schalltechnische Untersuchung beruht auf den für die Nutzung vorgesehenen 
Flächen und berücksichtigt damit die gesamte für das Parken vorgesehene Fläche. Die 
3. Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 37 „Heidland Nord“ wurde zum Anlass 
genommen, den in dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 37 „Heidland Nord“, 2. 
Erweiterung bislang festgesetzten, einheitlichen flächenbezogenen 
Schallleistungspegel der aktuellen Rechtsprechung anzupassen und die Bauflächen 
entsprechend der festzusetzenden Emissionskontingente zu gliedern.  
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• Die Anwohner bemängeln, dass in der Begründung und der Umweltprüfung die 
auftretenden Geruchsbelästigungen nicht berücksichtigt werden. Die für das 
Betriebsgelände vorliegende Immissionsprognose ist in der Begründung dargestellt. In 
der Erweiterungsfläche können keine Betriebsanlagen errichtete werden, so dass 
keine Geruchsemissionen durch die Erweiterung zu erwarten sind. 

• Von den Anwohnern und dem BUND werden die Erfassungen der bodenkundlichen 
Kartierung, für die Ausdehnung des ehemaligen Schlatts und den Wasserhaushalt als 
nicht repräsentativ angesehen. Die bodenkundliche Kartierung umfasst den gesamten 
geomorphologisch als ehemaliges Schlatt zu bezeichnenden Bereich sowie 
angrenzende Flächen. Die dreizehn Kartierungen wurden in einer Karte und in einem 
Bericht dokumentiert. Für alle Bohrpunkte wurden die Bodentypen sowie der 
Grundwasserstand unter dem Gelände (GOK) ermittelt.  

• Die Untersuchung der Reptilienvorkommen wird von den Anwohner ebenfalls als 
unzureichend angesehen und stellt lediglich eine Momentaufnahme dar. Der BUND 
sieht sieht die Erfassung der Amphibien als mit Unsicherheiten behaftet an. In der im 
Rahmen der Umweltprüfung durchgeführten Kartierung wurden die Reptilien und die 
Amphibien berücksichtigt. Für Reptilien und Amphibien gelangen bei der 
Nachkartierung im Jahr 2016 keine Nachweise. Auch wurde festgestellt, dass für die 
genannten Arten Habitate oder für ein Vorkommen in dem Raum existenzielle 
Habitatbestandteile fehlen. Die Beobachtung einzelner Individuen kann daher nur auf 
Irrgäste oder auf Wanderungsaktivitäten zurückzuführen sein. 

• Die Anwohner geben an, dass sich im Nordbereich der Firma EGGER 
Klärschlammbecken aus dem Betrieb einer Kläranlage befunden hätten, so dass 
Verunreinigungen des Bodens aus der Vornutzung sowie Störfällen im Betriebsablauf 
nicht ausgeschlossen werden können. Die untere Bodenschutzbehörde 
(Altlastenkataster) sowie die Fachabteilungen der Stadt Gifhorn haben keine Kenntnis 
von einer entsprechenden Nutzung in der Vergangenheit. 

• Die Anwohner befürchten eine Verunreinigung des Grundwassers und des Schlatts 
durch den Parkplatz. Die untere Wasserbehörde fordert in Übereinstimmung mit dem 
Wasserhaushaltsgesetz, eine diffuse Versickerung des Niederschlagswassers. Eine 
Beeinträchtigung wird daher ausgeschlossen. 

• Die Anwohner geben an, dass durch die aktuellen Baumaßnahmen eine Düne zum Teil 
abgegraben und Bodenaushub im Wald abgelagert wurde. Die teilweise abgegrabene 
Düne wurde wiederhergestellt.  

• Die Festsetzungen zum Wald und zum Erhalt der Düne werden von den Anwohnern als 
nicht nachvollziehbar eingeschätzt. Die Umfriedung würde die Öffentlichkeit aus dem 
Wald ausschließen. Mit der Festsetzung als Waldfläche werden die vorhandenen 
Ausläufer der Düne geschützt. Der Veränderungen der bestehenden Situation sollen 
damit bis auf die Beseitigung vorhandener Schäden entgegengewirkt werden. Die 
Einzäunung umfasst derzeit das Industriegebiet. Die zu dem Grundstück der Firma 
EGGER gehörenden Waldflächen sind nicht eingezäunt. 

• Nach Ansicht des BUND weisen Teilflächen des Schlatts Biotope auf, die einen 
Schutzanspruch nach § 30 BNatSchG begründen. Durch die 3. Erweiterung würde das 
Schlatt direkt (Flächeninanspruchnahme) und indirekt (Entwässerungswirkung, 
Einleitung von belastetem Niederschlagswasser) beeinträchtigt. Zudem wird die 
vorgesehene Maßnahme zur Waldrandentwicklung für das Schlatt als ungeeignet 
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angesehen. Die Wertigkeit und Bedeutung der Düne wurde durch die untere 
Naturschutzbehörde sowie durch das LBEG beurteilt. Zudem wurden die Bodentypen 
und der Wasserhaushalt bodenkundlich kartiert. Von der unteren Naturschutzbehörde 
wurde das Gebiet auf ein Vorkommen gesetzlich geschützter Biotope (§ 30 BNatSchG) 
überprüft; ein Vorkommen gesetzlich geschützter Biotope konnte aber nicht bestätigt 
werden. Das LBEG hat im Hinblick auf die Beeinträchtigung der Dünen und des Schlatts 
die östlich des Betriebsgeländes gelegenen Waldflächen in Augenschein genommen 
und die im Umweltbericht vorgenommene Einschätzung der Düne bestätigt. Der 
Einschätzung des BUND, dass eine erhebliche Beeinträchtigung der Düne durch die 
Erweiterung des Betriebsgeländes zu erwarten ist, wird von dem LBEG widersprochen. 
Ausgehend von der Darstellung des Umweltberichts fordert das LBEG aber eine 
Sicherungsmaßnahme für den Wasserhaushalt des ehemaligen  Schlatts, die mit der 
Abdichtung des Parkplatzes gegenüber dem ehemaligen Schlatt hergestellt wird. Die 
von der unteren Wasserbehörde geforderte diffuse Versickerung des ungefassten 
Niederschlagswassers im Bereich der 3. Erweiterung ist dabei als positive Maßnahmen 
zu sehen. Eine Gefahr der Verunreinigung des Grundwassers ist nicht zu erwarten. In 
Abstimmung mit dem LBEG wurde die Maßnahme zur Waldrandentwicklung im 
Bereich des Schlatts ausgenommen. 

• Die vorgesehene Schutzmaßnahme für das ehemalige Schlatt wird von dem BUND als 
zu unkonkret angesehen. Für die Bestimmung der Lage und genauen Ausführung einer 
Abdichtung der Torfschichten sind genauere Informationen aus der 
Ausführungsplanung erforderlich. Die Anforderungen für die Abdichtung der 
Torfschichten sind in dem städtebaulichen Vertrag angegeben. 

• Der BUND informiert darüber, dass das ehemalige Schlatt ein Projekt des EU-Life 
Programms „Nordwestdeutsche Sandlandschaften“ ist, um Lebensraumtypen der FFH-
Richtlinie zu entwicklen. Das ehemalige Schlatt sowie die Dünen sind nach 
Rücksprache mit dem Kreis Gifhorn nicht Bestandteil des EU-Life Projektes 
„Atlantische Sandlandschaften“. Nach dem Ergebnis der bodenkundlichen 
Kartieranleitung ist aufgrund der langjährigen Entwässerung des Schlatts kaum mit 
einem Erfolg bei einer Wiedervernässung zu rechnen.  

• Die vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen werden von den Umweltverbänden als 
nicht geeignet und im Umfang nicht ausreichend angesehen. Die Maßnahmen wurden 
mit den zuständigen Behörden abgestimmt und werden aufgrund vorhandener 
fachlicher Konzepte (Flächenpool Wilschede) realisiert. Die Aufforstungsflächen 
wurden von dem zuständigen Forstamt vorgeschlagen und ergänzen bestehende 
Aufforstungen. Die Herstellung eines Waldrandes östlich des Plangebietes dient dem 
Schutz des Waldes (Vermeidung von Windwurf) und erfüllt zugleich Funktionen für den 
Artenschutz (Ersatzhabitate für gehölzbewohnende Arten). Die 
Maßnahmenvorschläge des Forstamtes für die Bepflanzung des Schlatts wurden an 
den Schutz des Schlatts angepasst. Die Kompensation der Waldfläche erfolgt im 
Verhältnis von 1:2. Zusätzlich wird der aufgehobene Grünstreifen sowie die Eingriffe 
in die Bodenfunktion im Verhältnis 1:1 ausgeglichen. Ein Kompensationsdefizit ist nicht 
vorhanden. 

 

Behördenbeteiligung 
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Die im Rahmen der in der Zeit vom 27.12.2016 bis 27.01.2017 durchgeführten zweiten 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB 
vorgebrachten Stellungnahmen wurden wie folgt berücksichtigt: 

• Der Abwasser- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Gifhorn bittet um eine 
redaktionelle Änderung. In der Begründung soll im Kapitel Ver- und Entsorgung der in 
Klammern gesetzte Begriff Mischwasser gestrichen werden. Diese Änderung wurde 
vorgenommen. 

• Die Telekom AG bittet um die Berücksichtigung der Richtfunkstrecke und der 
vorhandenen TK-Linien. Dies ist in dem vorliegenden Plan so umgesetzt. 

• Die niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bittet um 
Berücksichtigung der Bauverbotszone einschl. des Verbotes von Zufahrten entlang der 
Bundesstraße 4. Dies ist in dem vorliegenden Plan so umgesetzt. 

• Die niedersächsischen Landesforsten bitten um die Verwendung des 
Kompensationsüberschuss bei anderen Bauleitplanungen. Der Kompensationsumfang 
ist in diesem Umfang mit der zuständigen Behörde abgestimmt. Aufgrund der 
Verwendung von Flächen aus dem Ausgleichsflächenpool werden keine 
landwirtschaftlichen Flächen in Anspruch genommen. 

• Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen schlägt bei der Artenauswahl für die 
Pflanzungen die Verwendung der Rotbuche vor. Die Pflanzungen werden mit der 
örtlichen Försterei abgestimmt.  

• Die Koordinationsstelle der Natur- und Umweltverbände regt an, die erhaltenswerten 
Bäume in den Parkplatz zu integrieren und empfiehlt von einer nochmaligen 
Erweiterung des Betriebsgeländes Abstand zu nehmen. Aufgrund des Windwurfes 
während der vergangenen Stürme und der anschließenden Durchforstung des 
Waldgebietes sind keine erhaltenswerten Bäume im Bereich des zukünftigen 
Parkplatzes vorhanden. Eine weitere Erweiterung des Betriebsgeländes ist nicht 
Gegenstand der Planungen der Firma EGGER. 

  



Gifhorn, 27 14.2017 

erlich 

Bürge meister 

E) Flächenbilanz 

Plangebiet: 	 ca. 6.900 m2  

Bisherige Nutzung: 

Grünfläche, privat 1.100 m2  

Waldfläche privat _ 5.800 m2  

Geplante Festsetzungen: 

Industriegebiet 5.880 m2  

Grünfläche, privat 220 m2  

Waldfläche, privat 
-4 

900 m2 1  
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